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Der „demokratische Imperativ“:  
Wer nicht liefert, fliegt raus –  
das (Regierungs)Spiel dauert fünf Jahre
Von Ralf Kusterer,  
stellvertretender Bundesvorsitzender

Für viele Situationen und Ent
wicklungen gibt es relativ ein
fache Erklärungen. Und dabei 
muss man gar nicht auf den 
kategorischen Imperativ von 
Kant zurückgreifen. Wenn das 
TVProgramm nicht gefällt, 
schaltet der Zuschauer um. 
Wenn dauerhaft ein TVSender 
keine attraktiven Sendungen 
bietet, wird der Sender abge
wählt und vielleicht verzichtet 
man ganz auf TVProgramme 
und stellt sich sein Abendpro
gramm selbst zusammen.

Wer über Jahre hinweg kein 
Personal in der Polizei einstellt, 
muss damit leben, dass die 
 Polizei nicht in der Lage ist, 
entsprechende Lagen so zu 
 bereinigen, wie es sich die Be
völkerung wünscht. Daran än
dert auch der grüne Özdemir
Effekt nichts, der nach einer 
Querdenkerdemo in Kassel die 
Polizei kritisiert. Sind die Grü
nen nicht dort in politischer 
Verantwortung?

Warum stimmt der Wähler  
für Parteien und Personen? 
Weil er die einen nicht will? 
Weil er auf Besseres hofft? 
Weil der Spitzenkandidat  
trotz der Partei, die er vertritt, 
einfach der bessere scheint – 
das geringere Übel? 

Bei den Landtagswahlen in 
den vergangenen Monaten 
sind zahlreiche Politiker hart 
gelandet. Weil er seinen Wahl
kreis in den vergangenen Jah
ren sträflich vernachlässigt 
hat? Weil es nicht ausreicht, 
wenige Wochen vor einer 
Wahl die Präsenz zu steigern? 
Weil man thematisch nicht 
überzeugte?

Während die vermeintlichen 
Verlierer die personelle Erneue
rung der Partei mit der Ziel
gruppe der jüngeren Menschen 
und mehr Frauen fordern, ge
winnt ein Mann, gewinnt ein 
alter Mann, gewinnt ein Mann, 
der bei der Wahl zum Minister
präsidenten das 73. Lebensjahr 
vollendet hat und am Ende der 
Amtszeit 78 Jahre alt ist. 

Während die vermeintlichen 
Verlierer mehr Klimathemen 
fordern, gewinnt eine Partei, 
die in den vergangenen zehn 
Jahren alle Möglichkeiten ver
meintlich „grüner“ Klimapolitik 
gehabt und nicht einmal einen 
Wimpernschlag für den Klima
wandel gemacht hat. Gut, ein 
Radschnellweg für zehn Millio
nen. Der öffentliche Nahverkehr 
ist am Boden, statt geringfügi
ger Fahrplandefizite gibt es 
 Privatisierung und einen Zu
sammenbruch bisher zufrieden
stellender Strecken. Daran kann 
es also auch nicht liegen.

Es ist schon verrückt, wenn bei 
Wahlen kaum eine thematische 
Auseinandersetzung stattfindet. 
Die TVSpots bringen abgedro
schene Phrasen mit Worthülsen 
wie Zukunft, Nachhaltigkeit, 
aber keine Standpunkte. Die 
Wahlprogramme liest kaum  
ein Mensch. Sie folgen dem 
Schreibstil und einer Form der 
verpatzten Veröffentlichungen 
der CoronaRegelungen des 
 Sozialministeriums. Manche 
schreiben vorsorglich mal gleich 
mehr als 300 Seiten Wahlpro
gramm zusammen. Das garan
tiert schon mal, dass kaum einer 
das durcharbeitet. Der Wahl
kampf wird mit einem „Sie ken
nen mich“ gewonnen.

Ja, der Wahlkampf wird nicht 
mit versprochenen Impfungen 
gewonnen, die nicht eintref
fen. Ja, ein Wahlkampf wird 
nicht damit gewonnen, wenn 
Einzelne im Team sich mit dem 
Verkauf von FFPMasken eine 
goldene Nase verdienen. Ja, ein 
Wahlkampf wird nicht damit 
gewonnen, wenn man die Ru
hegehaltsfähigkeit der Polizei
zulage – nur weil der Antrag 
von der Opposition kommt – 
ablehnt. Und auch: Ja man ge
winnt vermutlich nicht, wenn 
man als SPDFinanzexperten 
einen bestehenden Gesetzes
entwurf für Verbesserungen 
für die Bundespolizisten wie
der in die Schublade steckt.

Was mich persönlich am Ende 
des Tages bewegt, ist, wie man
che Parteien in Deutschland, 
nein, nicht die Parteien, son
dern deren Funktionäre, sich 
selbst abschaffen. Wenn Partei
en auf eine Art und Weise um 
die Gunst der Regierungsbetei
ligung buhlen wie Prostituierte 
auf dem Straßenstrich. Wenn 

man es für zehn Euro auch  
ohne Gummi macht. Wenn 
Werte der Parteien auf dem 
Schmuddeltisch preisgegeben 
und verraten werden. Auch 
wenn es nur die Werte sind, die 
Wähler diesen Parteien zuge
dacht hatten. Da werden Spit
zenkandidat(inn)en noch am 
Wahlabend kaltgestellt, dass 
man nur Ekel empfinden kann. 
Diese Eindrücke bleiben. Sie 
bleiben wie der abgestandene 
Geruch im durchlebten Prosti
tutionswohnmobil, an deren 
Durchsuchung man sich noch 
Jahrzehnte erinnert. Sie bleiben 
wie die Frustration der Polizei
beschäftigten, deren Wunsch 
nach Wertschätzung seit Jahren 
unbeachtet bleibt. Auch des
halb muss und wird die DPolG 
nicht nachlassen, sich mit deut
lichen Worten, mit klaren Posi
tionen, aber vor allen Dingen 
mit einer klaren Verantwortung 
gegenüber den Mitgliedern für 
deren Werte und Forderungen 
einzusetzen.

Ihr  
Ralf Kusterer 

 < Ralf Kusterer
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DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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Neues Kooperationsangebot der DPolG

Steuerklärung 
einfach gemacht
Die DPolG bietet aufgrund einer neuen Koopera
tion ein attraktives Angebot für ihre Mitglieder: 
Erstellen Sie einfach und schnell Ihre Steuererklä
rung mit polizeisteuererklaerung.de und profitie
ren Sie von einem exklusiven Rabatt! Bis Ende 
 April 2021 gilt im Rahmen eines einmaligen Will
kommensangebotes ein Preis von 17,50 Euro 
(50 Prozent).

Bei dem Angebot handelt es sich nicht um Steuer
beratung, sondern um eine Software, mit der 
man seine Steuererklärung selbst erstellen kann. 
Man registriert sich und kann direkt loslegen.  
In wenigen Schritten geht es zur möglichen 
 Steuererstattung. 

 

 

Die erste Steuererklärung speziell für 
Polizistinnen & Polizisten 
 

Erstellen Sie Ihre Steuererklärung in nur 17 Minuten 
Im Durchschnitt bekommen Sie €1.027,- zurück 

25%
Rabatt 

wundertax GmbH | Skalitzer Str. 33 | 10999 Berlin | E info@wundertax.de 

 
Für Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft nur €25,95 statt €34,95 
 

✔ Clevere Steuertipps 
✔ Live-Erstattungsrechner 
✔ Dank Pauschalen kaum Belege nötig 
✔ Ohne Installation, komplett online, keine Vorkenntnisse nötig 
✔ Bis zu 4 Jahre rückwirkend 
✔ TÜV-geprüfte Kundenzufriedenheit 
✔ Von allen Finanzämtern anerkannt 
✔ Kundenservice Mo-Sa von 9-18 Uhr 
 
Machen Sie Ihre Steuererklärung mit polizeisteuererklaerung.de und 
profitieren Sie von einem exklusiven 25% Rabatt! 

 
Alle berufsbedingten Ausgaben und vieles mehr können Sie von der Steuer absetzen. 
 

+ Fahrten zur Dienststelle 
+ Verpflegungspauschale für Streifenfahrten 
+ Dienstreisen 
+ Kosten für berufliche Weiterbildung 
+ Berufsbedingte Umzüge 
+ Telefon und Internet 
+ Arbeitsmittel wie Laptop, Drucker & Co. 
+ Berufliche Versicherungen 
+ Doppelte Haushaltsführung 
+ Gewerkschaftsbeiträge 
 
Erstellen Sie jetzt Ihre Steuererklärung: 
 

https://polizeisteuererklaerung.de/dpolg-rabatt  

und für Mitglieder im dualen Studium https://a-jungepolizei.wundertax.de 
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Attacken aus der Politik werden immer 
unerträglicher – soziale Netzwerke machen 
zunehmend Stimmung

Zwischen den Fronten
Kommentar von Rainer Wendt

Nicht nur die Großdemon s
trationen von Gegnern der 
 CoronaPolitik und den dazu 
versammelten Gegendemons
tranten machen den Kräften 
zu schaffen. Es sind einfachste 
 polizeiliche Maßnahmen, die 
zusehends attackiert werden, 
Personalienfeststellung, Un
fallaufnahmen – scheinbar 
 alltägliche Polizeiarbeit wird 
immer schwieriger und kom
plizierter. Einsatzkräfte haben 
sich längst daran gewöhnt, von 
Kameras umgeben zu sein, 
wenn sie auch nur das Dienst
fahrzeug verlassen. 

Und werden zusehends nicht 
nur von Rechtsbrechern ins 
 Visier genommen. Politikerin
nen und Politiker haben es  
sich scheinbar zur Aufgabe 
 gemacht, häufig auf der 
Grundlage verwackelter Fotos 
oder Videos aus dem Internet 
vernichtende Kritik an der Poli
zei zu üben. Legitime parla
mentarische Kontrolle ist das 
schon lange nicht mehr, es ist 
Hetze gegen die Polizei und 
das muss man auch so nennen. 

Wenn Politikerinnen und Poli
tiker sich zu den notorischen 
Polizeikritikern gesellen und 
noch im laufenden Einsatzge
schehen in den sozialen Netz
werken gegen die Kräfte Stim
mung machen, wird es für 
diese selbst immer gefährli
cher, weil Gewalttäter sich 
 ermuntert und bestätigt se 
hen können. Der Demoeinsatz 

in Dresden war ein gutes Bei
spiel dafür, wie in unverant
wortlicher Weise agiert wird. 
„Wenn Regeln nicht eingehal
ten werden, muss die Polizei 
konsequent handeln und eine 
Versammlung umgehend be
enden!“ Nicht etwa nur kon
servative Politiker, sondern das 
komplette linke politische La
ger postete und twitterte, was 
das Zeug hielt. Ausgerechnet 
diejenigen, die bei gewalttäti
gen Auseinandersetzungen, 
etwa in Leipzig, Berlin, Frank
furt oder Hamburg, permanent 
das Hohelied der Deeskalation 
singen und die Polizei am liebs
ten komplett ohne Schutzaus
stattung in den Einsatz schi
cken würden, verlangten von 
der Einsatzleitung, sämtliche 
Verhältnismäßigkeitserwägun
gen und taktischen Grundsätze 
zu vergessen, weil es schließ
lich um „Querdenker“ ging. 

In Wahrheit war die Polizei in 
Sachsen erfolgreich gegen Stö
rer vorgegangen, hatte zum 
Beispiel verhindert, dass Perso
nen zu Parlaments und Regie
rungsgebäuden vordringen 
konnten, und Hunderte Perso
nen festgestellt und die ent
sprechenden Verfahren einge
leitet. Innenminister Roland 
Wöller (CDU) stellte sich un
mittelbar schützend vor die 
Einsatzkräfte und verteidigte 
das Vorgehen. 

Ähnlich in Kassel, auch nach 
diesem Einsatz meldeten sich 

die „Einsatzexperten“ aus  
den Parteizentralen, um der 
Polizeiführung zu erklären, 
wie sie es besser gemacht 
 hätten. Und auch hier soll die 
Polizei – um Ordnungswidrig
keiten zu bekämpfen – plötz
lich „hart und unnachgiebig 
durchgreifen“, weil einzelne 
Politiker es so wollen. Und die 
Politikerin der Linkspartei, 
Anke DomscheidtBerg, stellte 
in unnachahmlicher Ahnungs
losigkeit per Twitter „eklatan
tes Fehlverhalten im Dienst“ 
fest. Dass es auch anders geht, 
zeigte die differenzierte Stel
lungnahme des Kasseler Ober
bürgermeisters Christian Ge
selle (SPD). 

Richtigerweise hatte die Ein
satzleitung entschieden, „dass 
die polizeilichen Maßnahmen 
und der temporäre Verzicht 
auf Zwangs und Verfolgungs
maßnahmen in der Rechtsgü
terabwägung notwendig und 

angemessen waren“. Eine an
dere Entscheidung hätte mit 
Sicherheit zu einer nicht uner
heblichen Anzahl an Verletzten 
auf allen Seiten geführt, so die 
Einsatzleitung weiter. 

Vielen Politikerinnen und Poli
tikern schwebt offensichtlich 
ein Versammlungsrecht vor, 
deren Nutzung von den politi
schen Haltungen derjenigen 
abhängig ist, die vom Grund
recht der Versammlungsfrei
heit Gebrauch machen. Dabei 
stört sie die offensichtliche 
Verfassungswidrigkeit wenig. 
Wenn die Motive der Ver
sammlungsteilnehmenden 
stören, soll die Polizei „hart 
durchgreifen“, wenn’s gerade 
passt, soll sie sich zurückhal
ten. Unfassbar, was in man
chen Köpfen vor sich geht. 

Die Polizeiführung macht es 
richtig, wenn sie sich davon 
nicht beeindrucken lässt.  

 < Rainer Wendt
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EUROFEDOPTagung

Zukunft der Polizei: Intelligente Lösungen 
für Polizeiarbeit und europäische Sicherheit
Zu einer digitalen Konferenz zur Zukunft einer in
telligenten Polizei und Sicherheitsarbeit in Europa 
hatte das europäische Netzwerk von Gewerkschaf
ten, EUROFEDOP, am 15. Februar 2021 eingeladen. 
Die Europäische Polizeiunion (EPU), deren Mitglied 
die DPolG ist, war bei der Tagung vertreten durch 
Gerrit van de Kamp (Vizepräsident der EUROFEDOP) 
sowie den DPolGBundesvorsitzenden Rainer Wendt. 
Fritz Neugebauer, Präsident von EUROFEDOP,  
und Bert Van Caelenberg, General sekretär von 
 EUROFEDOP, eröffneten die Tagung.

Die Themen, die diskutiert wur
den, betreffen die Zukunft von 
Polizistinnen und Polizisten in 
zahlreichen europäischen Län
dern. Durch die Zusammenar
beit und den regelmäßigen 
Austausch der Polizeigewerk
schaften tragen diese zur Ge
währleistung der Sicherheit und 
zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen in Europa bei.

Demokratie wird nur dann 
stark sein, wenn die Bedeu
tung von Polizeibeamtinnen 
und beamten und ihre Arbeit 
Anerkennung finden. Es gehört 
nicht zuletzt zu den Aufgaben 
der Polizei, gesellschaftliche 
Stabilität zu unterstützen.

 < Wachsender 
 Rechts extremismus  
in  Deutschland

Über den wachsenden Rechts
extremismus in Deutschland 
sprach Rainer Wendt, Bundes
vorsitzender der DPolG. Rechts
extremismus sei eine Gefahr 
für die Demokratie, sagte 
Wendt. Der Rechtsextremismus 
wie überhaupt der Extremis
mus erkennen Werte in unserer 
Gesellschaft, in unserer Demo
kratie nicht an. Um zu erklären, 
warum der Rechtsextremismus 
wächst, müsse man das Phä

nomen näher beleuchten. In 
Deutschland werden dazu un
terschiedliche Theorien entwi
ckelt, aber keine überzeugt ab
schließend. Es sei nahezu sicher, 
dass multifakto rielle Elemente 
dazu beitragen. Nicht zuletzt 
kämpfen viele Menschen mit 
wirtschaftlichen Problemen 
und zunehmender Individuali
sierung, die wiederum zu Ein
samkeit in unserer Gesellschaft 
führt. Krisen, wie Deutschland 
und Europa sie seit 2015 erle
ben, sei es durch die Flücht
lingspolitik oder die Corona
Pandemie, machen manche 
Menschen leider anfällig für 
 extremistische Positionen. 

Die Polizei kämpft mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mit
teln gegen Extremismus. Ein 
Ort, wo rechtsextreme Inhalte 
verbreitet werden, ist das In
ternet. Kriminelle schüren dort 
Hass und rufen zu Straf taten 
auf. Die DPolG fordert deshalb, 
dass solche Fälle genau wie in 
der OfflineWelt eben auch in 
der OnlineWelt behandelt 
werden sollten. Sie gehören 
strafrechtlich verfolgt und 
auch vor Gericht. Daher ist es 
falsch, solche Nachrichten ein
fach zu löschen, sie müssen vor 
Gericht als Beweis verwendet 
werden. Aber die ganze Arbeit 

der Polizei erweist sich als um
sonst, wenn in der Justiz das 
entsprechende Personal fehlt. 
Darüber hinaus muss die An
zahl der ITSpezialisten bei der 
Polizei erhöht werden. 

Die Politik macht es sich nach 
Ansicht von Rainer Wendt zu 
einfach, wenn sie in der Breite 
Initiativen, Vereine und Organi
sationen finanziell unterstützt, 
ohne genau hinzuschauen, wo
für diese Einrichtungen das Geld 
ausgeben und ob nicht in Einzel
fällen ein Geschäftsmodell da
hintersteckt. Natürlich sind An
strengungen in der gesamten 
Gesellschaft notwendig, um 
Rechtsextremismus zu bekämp
fen. Angefangen bei der Erzie
hung im Elternhaus, über die 
Sensibilisierung in Kita und 
Schule und später im Berufs 
und Vereinsleben. Der aufmerk
same Blick auf die Mitmenschen 
beginnt viel früher. Wenn die 
Polizei hinzukomme, wurde oft 
schon viel versäumt, so Rainer 
Wendt. Wichtig sei es, vor allem 
jungen Menschen demokrati
sche Werte zu vermitteln, sie 
ihnen vorzuleben und zu vertei
digen. Je mehr Bürgerinnen und 

Bürger dies verinnerlichen und 
mitmachen, desto mehr würde 
die Polizei auch entlastet, wenn 
es um die Bekämpfung von 
 Extremismus geht.

 < Herausforderungen für 
die Polizeien in Europa

Gefahren für Gesundheit, 
 Sicherheit und Schutz von 
 Polizeikräften in ganz Europa 
durch Personalmangel, Über
lastung und defizitäre Ausrüs
tung – diese Probleme und He
rausforderungen legte  Gerrit 
van de Kamp, Präsident der 
 Europäischen Polizeiunion 
(EPU) sowie Vizepräsident  
von EUROFEDOP, dar.

Die EU müsse unabhängig von 
den USA stärker in Sicherheits
fragen investieren, um auf in
terne und externe Sicherheits
bedrohungen zu reagieren, 
forderte van de Kamp. Von  
den Mitgliedstaaten sind Initi
ativen erforderlich, um die ver
schiedenen Formen von Terro
rismus zu bekämpfen. Darüber 
hinaus wird der Erfolg dieser 
Initiativen immer mehr von  
der internationalen Zusam

 < Jacqueline Hirt (EPU) setzt sich für die Durchsetzung sozialer Mindest
standards bei den Polizeien auf europäischer Ebene ein.
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menarbeit abhängen. Alle Si
cherheitsbereiche müssen sich 
zusammenschließen, die Poli
zei kann dies nicht alleine tun. 
Die Zusammenarbeit wird je
doch teilweise erschwert, da 
jedes Land seine eigenen Re
geln und Vorschriften verfolgt. 

Die EU sollte erwägen, die Zu
sammenarbeit zwischen den 
Polizeikräften und Sicherheits
behörden grundsätzlich besser 
zu organisieren. Die Staaten 
der EU müssen sich optimaler 
vernetzen, also nicht nur wenn 
etwas passiert. Auch auf tech
nologischer Ebene ist eine stär
kere Zusammenarbeit erfor
derlich, ebenso wie im Bereich 
der Ausrüstung. In dieser Hin
sicht besteht immer noch eine 
große Kluft zwischen Ost und 
Westeuropa.

Auf EUEbene gilt das Subsidia
ritätsprinzip, das es schwieriger 
macht, die Rechtsvorschriften 
zwischen den Mitgliedstaaten 
zu harmonisieren. Die Ände
rung der Gesetzgebung dauert 
deshalb immer einige Zeit. „Wir 
müssen die diesbezüglichen 
Entwicklungen in den verschie
denen Ländern genau verfol
gen und begleiten“, so Gerrit 
van de Kamp.

 < Mindeststandards für 
maximale Sicherheit – 
sozioökonomische Fak-
toren und die Systeme 
der sozialen Sicherheit

Die Europäische Polizeiunion 
(EPU) hat ein Projekt zu Min
deststandards aufgelegt, die 
gewährleistet werden müssen, 
damit die Polizei maximale Si
cherheit in Europa garantieren 
kann. Eine erste Phase wurde 
bereits abgeschlossen und be
fasste sich mit Fragen der Aus
rüstung, Uniformen, Ausbil
dung und Umschulung der 
Polizeioffiziere. Jetzt sind die 
Ergebnisse verfügbar ab der 
zweiten Phase. Diese besteht 
darin, eine vergleichende Ana
lyse von sozioökonomischen 
und sozialen Faktoren sowie Si
cherheitsbestimmungen, die 
für Polizeibeamte in europäi

schen Ländern gelten, zu un
tersuchen. Darüber referierte 
Jacqueline Hirt, Geschäftsfüh
rerin der EPU.

Die EPUMitglieder aus 14 
 europäischen Ländern, EU 
Mitgliedstaaten, Kandidaten
ländern  sowie anderen euro
päischen Ländern wurden 
gebeten, 47 Fragen zu Sozialvor
schriften zu beantworten, die 
für Polizeibeamte in ihrem je
weiligen Land gelten. Es zeigt 
sich, dass zwischen den europäi
schen Ländern immer noch viele 
Diskrepanzen bestehen, bei
spielsweise bei Gehältern oder 
Leistungen, die Polizeibeamten 
gewährt werden, beispielsweise 
auch bei Arbeits losigkeit oder 
Kindergeldgewährung. In den 
meisten Ländern müssen Poli
zeibeamte mehr als 66 Prozent 
ihres Gehalts für die grundle
genden Lebenshaltungskosten 
ausgeben.

Die meisten Länder verweigern 
ihren Polizeibeamten das Streik
recht und Tarifverträge, obwohl 
in neun der 14 Länder regelmä
ßige Verhandlungen mit dem 
Innenministerium, also dem 
Dienstherrn, stattfinden.

Die EPU, so Jacqueline Hirt, 
möchte auf die Festlegung 
 politischer Vereinbarungen 
über Mindeststandards für 
 Polizeibeamte in Europa durch 
Verhandlungen und Konsulta
tionen mit den zuständigen 
Behörden und Interessengrup
pen auf nationaler und euro
päischer Ebene hinarbeiten.

 < Bürgergesellschaft und 
die Rolle der Polizei

Rafal Jankowski, Präsident der 
Polizeigewerkschaft ZGNZZP 
(Polen), erläuterte in seinem 
Vortrag die zunehmend schwie
rige Situation von Polizei und 

Gesellschaft in Polen. Viele 
 Demonstrationen richteten sich 
in den vergangenen Monaten 
gegen Maßnahmen der Regie
rung, zum Beispiel in Bezug auf 
ein Gesetz zum Verbot der Ab
treibung. Die Menschen haben 
das Recht zu demonstrieren, 
aber es ist die Aufgabe der Poli
zei, Sicherheit für alle zu garan
tieren. Aufgrund der Pandemie 
wurden Beschränkungen aufer
legt und die Polizei muss diese 
Beschränkungen kontrollieren 
und bei Verstößen ahnden.

Die Polizei wird von vielen 
Menschen als auf der Seite der 
Regierung stehend betrachtet, 
aber in Wirklichkeit muss die 
Polizei neutral sein. Polizisten 
können ihre eigene Meinung 
haben, aber sie haben sie im 
Dienst zu Hause zu lassen. Sie 
können nicht die Rolle von je
mandem in einem Konflikt 
übernehmen.

Es entwickelt sich mittlerweile 
eine Art Hass gegen die Polizei, 
von Protestgruppen, aber auch 
im Parlament, wo die linke Op
position behauptet, die Polizei 
unterstütze nur die Regierung, 
so Jankowski. Das ist gefährlich 
und falsch. Die Polizei ergreift 
niemals Partei. 

Während der Tagung wurde  
das Wort auch einem belarus
sischen Polizisten erteilt, der 
nach den Wahlen in seinem 
Land die Polizei verlassen hat 
und nach Polen ausgewandert 
ist. Im August 2020 war es in 
Belarus zu einer Manipulation 
der Ergebnisse der Wahlen ge
kommen und danach begannen 
wochenlange Proteste von Bür
gerinnen und Bürgern auf der 
Straße gegen diese Wahlfäl
schung. Im Ausland wurde eine 
unabhängige Organisation ge
gründet, die darauf abzielt, un
abhängige Informationen über 
von der Regierung begangene 
Verbrechen zu sammeln sowie 
sich der Wiederherstellung von 
Demokratie und der Organisati
on von Neuwahlen zu widmen.

Mehr unter  
www.eurofedop.org 

Bruttomonatsgehälter von Polizeibeamten  
in  verschiedenen Ländern Europas

 < Der Präsident der EPU, Gerrit van de Kamp

 < Jacqueline Hirt, Geschäftsführerin der EPU
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Webtalk der FriedrichNaumannStiftung

Die neue Rolle der Polizei – eine Diskussion 
über den Wandel in der Polizei
Bei der Betrachtung der Rolle 
der Polizei in der Gesellschaft 
scheint es, geht man nach der 
Medienberichterstattung, nur 
zwei Extreme zu geben: Zum 
einen werden Polizistinnen und 
Polizisten als „Retter und Be
schützer“ gefeiert, wenn es be
sonders viele schwierige Situa
tionen zu bewältigen gilt. Zum 
anderen wird die Polizei auch 
gerne als Ganzes an den öffent
lichen Pranger gestellt, wenn es 
Verfehlungen in ihren Reihen 
gibt, die in das Bild zu passen 
scheinen, das sich eine öffentli
che Meinung gebildet hat. Zu 
nennen sind hier beispielsweise 
Vorwürfe von angeblicher ex
tremistischer Haltung. 

Über diese und weitere Fragen 
zum Bild der Polizei in Gesell
schaft und Politik diskutierten 
DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt und der hessische 
Landtagsabgeordnete Guido 
Kosmehl (FDP) unter der Mode
ration der DiplomPsychologin 
MariaChristina Nimmerfroh 
bei einer digitalen Veranstal
tung der FriedrichNaumann
Stiftung am 23. März 2021. 

Zur Frage, wie sich das Bild von 
Polizei und die Bewertung von 
Polizeiarbeit geändert haben, 
sagte Rainer Wendt nicht ohne 
Ironie: „Wir sind ein Volk von 
Bundestrainern, Klimaexperten, 
Virologen und eben auch Poli
zeiexperten. Viele maßen sich 
mittlerweile an, Polizei einsätze 
bei Demonstrationen abschlie
ßend bewerten zu können – 
nicht selten auch Stim men aus 
der Politik. Dabei genießt die 
 Polizei ein hohes Ansehen in der 
Bevölkerung, und zwar ein er
heblich höheres als die Politik!“

Das veröffentlichte Bild in man
chen Medien entspricht nicht 
dem Bild der Öffentlichkeit von 

der Polizei. Der Polizei wird seit 
Jahren in Umfragen zu verschie
denen Berufsgruppen ein hohes 
Maß an Vertrauen attestiert. 
Interessanter Aspekt dazu: 
 Viele Menschen, die 2015 nach 
Deutschland geflüchtet sind, 
weil sie in ihren Heimatländern 
Not und Verfolgung ausgesetzt 
waren, kamen mit einem positi

ven Bild von der deutschen Poli
zei zu uns. Sie wussten, hier gel
ten rechtsstaatliche Prinzipien 
und keine Willkür. 

So wie Polizeieinsätze oft zu 
schnell und oberflächlich in der 
ganzen Bandbreite der Medien 
inklusive der sozialen Netzwer
ke bewertet würden, so sei die 
Kehrseite, dass über Ermitt
lungsergebnisse gegen be
schuldigte Polizistinnen und 
Polizisten oft nicht mehr be
richtet würde. Da solche Ver
fahren häufig eingestellt wer
den, seien sie nicht mehr von 
Interesse für die Berichterstat
tung. Dabei zeigten gerade die 
Einstellungen, so Wendt, dass 

an vielen Vorwürfen gegen die 
Polizei nichts dran sei. 

Guido Kosmehl gab zu beden
ken, dass Polizeieinsätze bei De
monstrationen natürlich auch 
von der Politik mit Interesse 
verfolgt werden müssen, nicht 
zuletzt weil die Innenminister 
die obersten Dienstherren sind. 

Deshalb müssen die politisch 
Verantwortlichen  polizeiliches 
Handeln auch im Nachgang 
überprüfen, denn es gehe dar
auf aufbauend auch um Per
sonalplanungen und Ausstat
tungsfragen. Solche Einschät 

zungen und Überprüfungen, 
entgegnete Wendt, dürften je
doch nicht dazu führen, dass 
sich politische Entscheidungs
träger in Details des Polizeiein
satzes einmischten. Das Recht 
auf parlamentarische Kontrolle 
zum Beispiel in Innenausschüs
sen sei davon unberührt und 
auch notwendig. Kolleginnen 
und Kollegen der Polizei müs
sen dabei immer auch die Mög
lichkeit bekommen, angehört 
zu werden, das sei einfach ein 
rechtsstaatliches Gebot. 

Sowohl Rainer Wendt als auch 
Guido Kosmehl gelangten zu 
der Einschätzung, dass das Bild 
von der Polizei in der Öffentlich
keit viel zu stark auf Einsätze bei 
Demonstrationen beschränkt 
sei. Dabei umfasse Polizeiarbeit 
viel mehr. Angefangen von ver
kehrspolizeilichen Aufgaben 
über Kriminalitätsbekämpfung 
bis zu Präventionsaufgaben wie 
zum Beispiel in Schulen leiste 
die Polizei einen hervorragen
den Beitrag für Freiheit und 
 Sicherheit in unserer Gesell
schaft. Das deutlich zu machen, 
sei Aufgabe von Medien, Politik, 
Gesellschaft und polizeilichen 
Interessenvertretungen. 

Der gut einstündige öffentliche 
Webtalk, in dem Bürgerinnen 
und Bürger auch Fragen stellen 
konnten, soll zeitnah fortge
setzt werden. 

 < DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt und Guido Kosmehl, stellvertre
tender Geschäftsführer der FDPLandtagsfraktion in Hessen, diskutierten 
unter der Moderation  der Dipl.Psych. MariaChristina Nimmerfroh.
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„Das veröffentlichte Bild in manchen Medien  
entspricht nicht dem Bild der Öffentlichkeit  

von der Polizei.“ Rainer Wendt
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Anhörung zum Besoldungs und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022

DPolG Bundespolizeigewerkschaft und dbb kritisieren 
Bundesfinanzministerium für Rückzug
Das Bundesinnenministerium 
hat innerhalb kürzester Zeit 
einen neuen Entwurf des Be
soldungs und Versorgungs
anpassungsgesetzes 2021/ 
2022 auf den Weg gebracht. 
Damit wird zumindest die 
 bereits im Koalitionsvertrag 
vereinbarte zeit und system
gerechte Übertragung der Er
gebnisse des Tarifvertrages auf 
die Beamtinnen und Beamten 
des Bundes abgesichert.

„Ein Affront gegen die Beamtin
nen und Beamten ist allerdings, 
dass der Ursprungsentwurf 

vom Finanzministerium ge
stoppt wurde. Dieser beinhal
tete auch diskutable Lösungen 
für die Umsetzung der Ent
scheidungen des Bundesver
fassungsgerichts zur amtsan
gemessenen Alimentation“, 
sagte der Zweite Vorsitzende 
des dbb, Friedhelm Schäfer, in 
der Anhörung zum aktuellen Ge
setzentwurf am 18. März 2021.

Heiko Teggatz, Vorsitzender  
der DPolG Bundespolizeige
werkschaft, ist enttäuscht:  
„Es ist bedauerlich, dass die 
 ursprünglich vorgesehenen 

Umsetzungen der Entscheidun
gen des Bundesverfassungs
gerichts nicht mehr im Gesetz
entwurf enthalten sind. Dies 
hätte durch die Einführung ei
nes regionalen Ergänzungszu
schlags gerade für Kolleginnen 
und Kollegen in Hochpreisregio
nen erhebliche Einkommenszu
wächse mit sich gebracht und 
auch zur Anhebung der Grund
gehälter des einfachen und 
mittleren  Dienstes geführt. Das 
ent wickelte neue Besoldungs
element des regionalen Ergän
zungszuschlags war zwar noch 
verbesserungsbedürftig, aber 

dafür hätte man im parlamen
tarischen Verfahren kämpfen 
können. Die Aufgabe des Ur
sprungsentwurfs jetzt aber als 
Erfolg zu verkaufen, wie es von 
einigen Gewerkschaften er
folgt, ist angesichts der Tat
sache, dass nunmehr mit der 
Umsetzung der Entscheidungen 
des Bundesverfassungs gerichts 
in dieser Legislatur periode nicht 
mehr zu rechnen ist, etwas zu 
kurz gedacht und verkennt die 
finanzielle Lage, in der sich die 
Kolleginnen und Kollegen in 
den unteren Einkommensgrup
pen seit Jahren befinden.“ 
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Innenausschuss setzt auf Sachverstand  
der DPolG Bundespolizeigewerkschaft
Am 22. März 2021 fand die 
Sachverständigenanhörung 
zum Gesetzesentwurf zur Mo
dernisierung der Rechtsgrund
lagen der Bundespolizei (Druck
sache 19/26541) statt. Auf Ein  
ladung der CDU/CSUBundes
tagsfraktion nahm der Vorsitzen
de der DPolG Bundespolizeige
werkschaft, Heiko Teggatz, als 
einer von sechs Sachverständi
gen an dieser Anhörung teil. Zahl
reiche Neuerungen im Bundes
polizeigesetz wurden in dieser 
Runde diskutiert und befinden 
sich bereits im Gesetzesentwurf:

 < BPOLG

 > Erweiterung der Zuständig
keit auf Verbrechen

 > Regelungen zum Zeugen
schutz

 > Befugnis zum Erlass von 
 Meldeauflagen

 > Überwachung der Telekom
munikation (Quellen TKÜ)

 > Identifizierung und Lokalisie
rung von Mobilfunkkarten 
und endgeräten

 > Aussprechen von Aufent
haltsverboten

 > Ausweitung der Zuständig
keit der Bundespolizei für 
aufenthaltsbeendende Maß
nahmen nach dem Aufent
haltsgesetz auf die örtliche 
Zuständigkeit der Bundes
polizei

 < Gesetz über den 
 unmittelbaren Zwang

 > Befugnis zum finalen Ret
tungsschuss: In einer schrift
lichen Stellungnahme zur 
Vorbereitung dieser Anhö
rung hat die DPolG Bundes
polizeigewerkschaft die 
 beabsichtigten Befugniser
weiterungen ausdrücklich 
begrüßt und weitere Dinge 
eingefordert. Um das letzt
malig im Jahr 1994 geänder
te Bundespolizeigesetz ins 
21. Jahrhundert zu heben, 
bedarf es unserer Auffassung 
nach jedoch weiterer Befug
nisse.

 > OnlineDurchsuchung,
 > automatische Gesichts und 
Verhaltenserkennung,

 > Erweiterung des 30/50Kilo
meterbereiches und

 > die Aufnahme des 
DEIG  (Taser) als 
Hilfsmittel der 
 körperlichen Ge
walt in das UZwG 

sind für die DPolG 
Bundespolizeige
werkschaft zwingend 
erforderlich, um dieses Gesetz 
zukunfts fähig zu machen. Be
reits in seinem Eingangsstate
ment wies Heiko Teggatz 
 darauf hin, dass Präventiv
befugnisse im Bundespolizei
gesetz dazu dienen, Gefahren 
für Leib und Leben abzuweh
ren, bevor die Strafverfolgung 
beginnt. Beispielhaft wurde in 
diesem  Zusammenhang auf 
lebens gefährliche Behältnis
schleusungen abgestellt, die  
im Vergleich zum letzten Quar
tal 2019 um 316 Prozent zuge
nommen haben.

Auch die Einführung des DEIG 
ist für die DPolG Bundespolizei
gewerkschaft existenziell wich
tig. Der derzeit andauernde 
Probelauf in drei Bundespolizei
inspektionen ist durchweg po

sitiv zu bewerten. Alleine im 
Zuständigkeitsbereich der Bun
despolizeidirektion Koblenz hat 
die schlichte Androhung dieses 
Führungs und Einsatzmittels 
in 22 Fällen (Stand 23. Februar 
2021) für eine Kooperation des 
polizeilichen Gegenübers ge
sorgt, ohne dass irgendjemand 
verletzt wurde.

„Wir bewerten diese Zuständig
keitserweiterung als einen gro
ßen Zugewinn“, betont Heiko 
Teggatz. „Die Praxis zeigt im
mer wieder, wie frustrierend es 
für die Kolleginnen und Kolle
gen ist, wenn Haftbefehle zur 
Ausweisung/Abschiebung we
gen mangelnder Zuständigkeit 
der Bundespolizei nicht voll
streckt werden können“, so der 
Gewerkschaftschef weiter. 

 < Heiko Teggatz,  
Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft
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Anhörung im Bundestag

Gleichstellung von Cannabis und 
Alkoholgefährdung im Straßenverkehr?
Die Forderung der Fraktion der Linken im Bun
destag nach Anhebung der Toleranzgrenze für 
den Cannabiskonsum im Straßenverkehr von 
derzeit 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blut
serum (ng/ml) auf 10 ng/ml – entsprechend der 
0,5PromilleGrenze bei Alkohol – stößt bei Sach
verständigen auf Zuspruch wie auch auf Ableh
nung. Das wurde am Mittwoch, 24. Februar 
2021, während einer öffentlichen Anhörung  
des Verkehrsausschusses deutlich.

Im Gegensatz zur Grenzwert
regelung bei Alkohol gelte bei 
Cannabis faktisch eine NullTo
leranzGrenze, kritisieren die 
Abgeordneten in der Vorlage. 
Der meist angewendete Grenz
wert von 1,0 ng/ml sei so nied
rig, dass dieser oft noch Tage 
nach dem Cannabiskonsum 
überschritten werde, wenn 
längst keine Beeinträchtigung 
der Fahrtüchtigkeit mehr be
merkbar sei. Die Abgeordneten 
verlangen in ihrem Antrag zu
dem, im Strafgesetzbuch eine 
Normierung des THCGrenz
wertes vorzunehmen, „indem 
ein THCWert von 3,0 ng/ml 
Blutserum festgelegt wird, un
terhalb welchem eine relative 
Fahruntüchtigkeit ausgeschlos
sen werden kann“.

Aus Sicht von Prof. Dr. Dieter 
Müller von der Hochschule der 
Sächsischen Polizei widerspre
chen die Vorschläge der Links
fraktion dem Sinn und Zweck 
des geltenden Verkehrsrechts, 
„nämlich die Verkehrssicher
heit aller Verkehrsteilnehmer 
möglichst effektiv und vor al
lem vorbeugend anzugehen“, 
sagte er.

Von einer „NullToleranz 
Politik“ hinsichtlich Cannabis
konsumierenden könne eben
falls keine Rede sein, befand 

Müller und verwies auf ein Ur
teil des Bundesverwaltungsge
richts, wonach ein einmaliger 
Cannabiskonsum ohne Zusam
menhang mit dem Straßenver
kehr allein keinen Anlass zu der 
Annahme gebe, der Betroffene 
sei zum Führen eines Kraft
fahrzeugs unge eignet.

 < Der POLIZEISPIEGEL 
sprach mit Professor 
 Dieter Müller, unter an-
derem Fachteilredakteur 
des POLIZEISPIEGELS, 
über seine Kritik am Vor-
schlag der Linksfraktion

Wie beim Alkoholkonsum 
 sollen Cannabiskonsumenten 
nur noch sanktioniert werden, 
wenn sie berauscht am Stra-
ßenverkehr teilnehmen und 
die Verkehrssicherheit gefähr-
den. Ist das nachvollziehbar?

Prof. Dr. Dieter Müller: Dieser 
Vorschlag ist nur aus einer 
Sicht nachvollziehbar, nämlich 
aus der Sicht von Cannabiskon
sumenten, die auch dann ein 
Kraftfahrzeug auf den Straßen 
führen wollen, wenn in ihrem 
Blut THC (der Wirkstoff von 
Cannabis) nachweisbar ist. 
 Aktuell liegt ab 1 ng/ml THC 
im Blutserum eine Ordnungs
widrigkeit gemäß § 24 a Abs. 2 
StVG vor. Die Fraktion Die  Linke 

möchte, dass dieser Wert ver
zehnfacht wird und überdies 
nur noch ein berauschtes Fah
ren unter THC sanktioniert 
wird. Damit würde der Sinn der 
Verbotsvorschrift des § 24 a 
Abs. 2 StVG, nämlich der Ge
fahrenabwehr zu dienen, ob
solet und es träte die gleiche 
gefährliche Lage ein wie bei 

§ 24 a Abs. 1 StVG, der be
kanntlich ein Fahren  unter 
leichtem Alkoholrausch ge
setzlich legitimiert – übri 
gens ein unhaltbarer Zustand. 
Besser wäre es, wenn es beim 
Grenzwert von 1 ng/ml THC im 
Blutserum bliebe und die Vor
schrift des Alkoholverbots für 
Fahranfänger nach § 24 c StVG, 
die nach der Rechtsprechung 
einen Verstoß bereits ab 0,2 
Promille Blutalkoholkonzen
tration sanktioniert, auf alle 
Kraftfahrzeugführer über
tragen wird.

Die derzeitige Rechtslage sagt, 
die Fahrerlaubnis wird selbst 
dann entzogen, wenn der Can-
nabiskonsument gar nicht am 
Straßenverkehr teilnimmt. Kri-

tiker sagen, dieses Rechtsver-
ständnis sei antiquiert. Teilen 
Sie diese Kritik?

Prof. Dr. Dieter Müller: Dieses 
Scheinargument der Linken 
sticht nicht; denn es ist schlicht 
falsch. Richtig ist, dass einem 
Cannabiskonsumenten dann 
seine Fahrerlaubnis entzogen 

werden kann, wenn er regel
mäßiger Konsument ist, das 
heißt, täglich oder fast täglich 
konsumiert. Wenn er gelegent
lich, das heißt zum Beispiel nur 
am Wochenende, konsumiert, 
lässt ihn unser Recht ungescho
ren, wenn er zwischen Konsum 
und Fahren trennen kann, nicht 
zusätzlich andere Rauschmittel 
(inklusive Alkohol) konsumiert 
sowie keine Persönlichkeits
störungen oder Kontrollverlust 
aufweist. Zudem benötigt die 
Fahrerlaubnisbehörde immer 
ein Gutachten, bevor sie die 
Fahrerlaubnis entzieht. Diese 
Regelungen finden sich in § 14 
FahrerlaubnisVerordnung und 
deren Anlage 4. Wer übrigens 
regelmäßig seinen Cannabis
rausch braucht, um durchs 

 < Sichergestellter 
Drogenfund in 
Norddeutschland
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„Von einer NullToleranzPolitik 
 gegenüber Cannabiskonsumie renden 

kann keine Rede sein.“
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 Leben zu kommen, dürfte ge
nauso ein Problem haben wie 
derjenige, der seinen regelmä
ßigen Alkoholrausch braucht. 
Beide Gruppen riskieren auf 
Dauer ihre Gesundheit und ihre 
Fahrerlaubnis. Kann übrigens 
der Wunsch nach Verkehrssi
cherheit durch Begrenzung von 
Drogenfahrten antiquiert sein?

Linke und Grüne behaupten, 
die Null-Toleranz-Politik ge-
genüber Cannabiskonsumen-
ten wurde einfach auf den 
 Verkehrsbereich übertragen. 
Stimmt dieser pauschale 
 Vorwurf?

Prof. Dr. Dieter Müller: Dieser 
Vorwurf ist an den Haaren her
beigezogen, um politisch bei 
der eigenen Wählerklientel, die 
übrigens immer noch eine 
deutliche Minderheit in der Be
völkerung darstellt, punkten zu 
können. Das Gegenteil ist rich
tig. Indem sogar das Bundes
verfassungsgericht und das 

Bundesverwaltungsgericht in 
Urteilen übereinstimmend 
festgestellt haben, dass gele
gentliches Kiffen unter den be
reits genannten Umständen 
keinen negativen Einfluss auf 
die Fahreignung und die Fahr
erlaubnis hat, beweist der 
Rechtsstaat sehr wohl Toleranz 
gegenüber den Konsumenten 
von Cannabis. Dieser Ansatz 
des Rechtsstaates gilt ja auch 
im Betäubungsmittelstraf
recht, in dem bei Unterschrei
ten des länderspezifischen 
Grenzwertes für eine geringe 
Menge der Eigenbesitz von 
Cannabis strafrechtlich nicht 
sanktioniert wird. Das halte ich 
bei Erwachsenen, die über die 
potenzielle Gefährdung ihrer 
Gesundheit durch Rauschmit
telkonsum eigenverantwort
lich entscheiden können, auch 
für richtig.

Der Entwurf der Linken sieht 
auch eine Änderung der Fahr-
erlaubnis-Verordnung vor. 

Nicht mehr der Besitz von 
Cannabis soll zum Entzug  
der Fahrerlaubnis führen, 
 sondern erst die nachge-
wiesene Abhängigkeits-
erkrankung. Ist dies nicht 
schon zu spät?

Prof. Dr. Dieter Müller: Ja, das 
ist es, und zwar sowohl aus 
verkehrsmedizinischen, ver
kehrspsychologischen und 
verkehrsjuristischen Gründen. 
De facto blieben dann regel

mäßiger Konsum und Miss
brauch von Cannabis ohne 
 negative Konsequenzen im 
Fahrerlaubnisrecht. Mit die
sem vorgeschobenen Argu
ment müsste die Linke dann 
auch die Vorschriften hinsicht
lich des Konsums von Alkohol 
und sogar harten Drogen wie 
Kokain und Methamphetamin 
liberalisieren. Der Verkehrs
sicherheit und dem Grundge
danken von Vision Zero, dem 
sich die Bundesregierung und 
die ganze EU verpflichtet ha
ben, wäre damit ein Bären
dienst erwiesen. Die Straßen 
würden unsicherer werden, 
weil es mehr Verkehrsunfälle 
durch drogenbeeinflusste Fah
rer geben würde. Unser gel
tendes Recht ist auch unter 
dem Gesichtspunkt der Ver
hältnismäßigkeit sehr sensibel 
und hat sich durch die inter
disziplinären Beteiligten über 
Jahrzehnte qualitativ gut ent
wickelt. Daran sollte man 
nicht ohne Not rütteln. 

 < Prof. Dr. Dieter Müller
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EPU fordert von Brüssel:  
Polizeikräfte besonders schützen 
COVID19 als Berufskrankheit anerkennen
Gerrit van de Kamp, Präsident 
der Europäischen Polizeiunion, 
sandte am 8. Februar 2021 ein 
Schreiben an Ursula von der 
Leyen, Präsidentin der Euro
päischen Kommission, um auf 
die Risiken hinzuweisen, die 
Polizeibeamte eingehen, wenn 
sie an vorderster Front stehen, 
um die CoronaKrise mit zu be
wältigen. Er bestand in dem 
Schreiben darauf, der Polizei 
einen vorrangigen Status im 
Impf programm zu geben. Das 
 Fehlen von PSA (persönlicher 
Schutzausrüstung) innerhalb 
der Polizeien in europäischen 
Ländern hat dazu geführt, dass 
mehrere Polizeibeamte ihr Le
ben verloren haben, weil sie  
im Dienst mit dem COVID19 
Virus in Kontakt gekommen 
waren. Aus diesem Grund ist 
die EPU der Ansicht, dass die 
Infektion von Polizeibeamten 
durch COVID19 als Berufs
krankheit anerkannt werden 
muss und dass die Europäische 
Kommission dies auf ihrer 

 Tagesordnung zur Diskussion 
stellen sollte. 

Angesichts der Gesundheits
risiken, denen Polizeibeamte 
ausgesetzt sind, sollte die Eu
ropäische Kommission außer
dem die Notwendigkeit her
vorheben, der Polizei bei 
Impfprogrammen Vorrang ein
zuräumen. In ihrer Antwort 
gab die Europäische Kommissi
on über die GD SANTE (Abtei
lung für Gesundheitssicherheit 
und Impfung) am 25. Februar 
2021 an, dass ihr bekannt sei, 
dass die Polizei im Kampf ge
gen COVID19 an vorderster 
Front arbeite und das Risiko ei
ner Infektion sowie die Gefahr 
einer Weitergabe des  Virus be
stehen. Vor jeder Impfgeneh
migung hatte die Kommission 
die Polizei bereits als vorrangi
ge Gruppe in die Mitteilung 
über Impfstrategien aufge
nommen. Es wird jedoch be
tont, dass dies als Empfehlung 
anzusehen ist und dass es Sa

che der Mitgliedstaa
ten ist, ihre Impfpläne 
und Prioritätsgruppen 
festzulegen.

Die Kommission ver
wies ferner auf ihre 
Empfehlung 2003/ 
670/EG zum europäi
schen Zeitplan für Be
rufskrankheiten, wo
nach Infektionsfälle 
von COVID19 sicher
lich unter die Katego
rie „Infektiöse und 
parasitäre Krankhei
ten“ fallen würden. 
Auch hier entschei
den die Mitglied
staaten über die 
 Anerkennung von 
Berufskrankheiten. 
Die Kommission 
stimmt abschließend 
zu, dass Polizeibeamte als Täti
ge an vorderster Linie von der 
Anerkennung einer Infektion 
durch COVID19 als Berufs
krankheit profitieren sollten, 

und gibt an, dass derzeit un
tersucht wird, welche Berufe  
in den Mitgliedstaaten in wel
chem Umfang eine solche 
 Anerkennung genießen. 

DPolGBundesleitung fordert 
beschleunigte Impfungen
Für Polizeikräfte in Deutsch
land hatte die DPolGBundes
leitung in ihrer Sitzung Anfang 
März ein beschleunigtes Imp
fen gefordert. Die Polizei sei 
täglich gefordert bei vielen 
Einsätzen und kenne kein 
 Homeoffice.

„Einfachste Maßnahmen der 
Polizei, wie etwa die Feststel
lung von Personalien oder der 
Hinweis auf bestehende Rege
lungen, lösen Widerstands
handlungen und größere Poli

zeieinsätze aus, weil viele 
Menschen nicht mehr verste
hen, was da beschlossen wird. 
Die Einsatzkräfte stehen zwi
schen allen Fronten und sollen 
für Ordnung sorgen und die Be
folgung von Verboten durch
setzen, das fällt zunehmend 
schwer“, sagte DPolGBundes
vorsitzender Rainer Wendt.  
Die DPolG befürchtet, dass  
die Situation weiter eskalieren 
könnte, an vielen Einsatzorten 
sei die Stimmung aufgeheizt 
und aggressiv. Der Protest ge

gen die Politik richte sich zu
nehmend gegen die Polizei, die 
vielfach sogar aufgefordert 
werde, ihre gesetzlichen Auf
gaben zu ignorieren.

Fortschritte sieht die DPolG bei 
der Impfung der Einsatzkräfte, 
die zunächst am Ende der Prio
ritätenliste gestanden hatten. 
Wendt: „Unser Protest hatte 
weitgehend Erfolg, jedenfalls 
sorgen die jeweiligen Ministe
rien jetzt dafür, dass unsere 
Kolleginnen und Kollegen 

schnellstmöglich die Gelegen
heit erhalten, geimpft zu wer
den. Aber das alles muss viel 
schneller gehen, Polizeiarbeit 
kann man kaum ins Home
office verlagern. Wer von der 
Polizei verlangt, dass sie Perso
nen durchsucht, festnimmt, 
fesselt und in Gewahrsam 
nimmt, muss für den Schutz 
dieser Kräfte sorgen. Einen 
weiteren Zeitverzug für die 
operativ tätigen Polizistinnen 
und Polizisten darf es nicht 
 geben!“ 

 < Brief der EPU an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
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22. März –  
Tag der Kriminalitätsopfer
Wussten Sie, dass der 22. März 
ein besonderer Tag ist?

Der 22. März ist der Tag, an 
dem an die unzähligen Opfer 
aus Straftaten erinnert wird. 
Der gemeinnützige Verein 
WEISSER RING macht schon 
seit 1991 auf Menschen auf
merksam, die Opfer von Krimi
nalität geworden sind und 
durch Gewalt geschädigt 
 wurden. Der Tag soll unser 
 Bewusstsein schärfen, wo  
die Belange für Opfer liegen, 

wie man sich entweder schüt
zen oder anderen selbst hel
fen kann.

In diesem Jahr behandelte 
 aktuell der Tag der Kriminali
tätsopfer das Thema „Hass 
und Hetze“. Gerade in den 
 sozialen Medien ist der zwi
schenmenschliche Umgang 
sprichwörtlich „vergiftet“, 
dennoch schweigen so viele. 
Der WEISSE RING und auch  
die DPolG rufen dazu auf: 
 Helfen sie den Opfern, na

türlich im Rahmen ihrer per
sönlichen zivilen Möglichkei

ten, ohne sich selbst in Gefahr 
zu bringen. 

DPolG unterstützt auch Kampagne gegen häusliche Gewalt
Die eigenen vier Wände sollten 
jedem Menschen Schutz bie
ten. Für viele Frauen hingegen 
lauert die Gefahr im Inneren 
der Wohnung. Besonders in 
diesen Zeiten steigt das Risiko 
der häuslichen Gewalt. Die Op
ferhelfer des WEISSEN RINGS 
wissen aus jahrzehntelanger 
Erfahrung, dass häusliche Ge
walt immer dann zunimmt, 
wenn Familien längere Zeit auf 
engem Raum zusammen sind 
und wenn Stressfaktoren die 

Menschen belasten. Die Coro
naKrise zeigt beides: wochen
langes Zuhausebleiben und 
Ängste vor wirtschaftlicher 
Not, Arbeitslosigkeit, Krank
heit.

Die Kampagne „Schweigen 
macht schutzlos“ schafft für 
das Thema der häuslichen Ge
walt die nötige Aufmerksam
keit, die es braucht, um Opfern 
zu helfen und Übergriffe zu 
verhindern.  

„Wir als Deutsche Polizeigewerkschaft unterstützen die 
 Kampagne des WEISSEN RINGS. Es ist wichtig – wer Gewalt und 
Kriminalität erfährt, sollte die vielfältigen Beratungsangebote 

von Behörden und nicht staatlichen Einrichtungen nutzen und ge-
meinsam mit Verbündeten gegen die Täter vorgehen. Leider hat 
der Trend zur Individualisierung unseres Lebens derzeit Hochkon-
junktur und die Bereitschaft zur Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Nächsten lässt nach. Dabei sind manche Veränderungen so 
 offensichtlich, manche Spuren so deutlich. Wir dürfen es den 
 Tätern nicht leicht machen, indem wir die Opfer ignorieren. 

 Hinsehen und Handeln können Leid verhindern.“ 
Sabine Schumann, stellvertretende DPolGBundesvorsitzende 

©
 D

Po
lG

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Programm: Forschung für die zivile Sicherheit
Fördermaßnahme: Anwender Innovativ: Forschung für die zivile Sicherheit II
Projektpartner: 

 < Ansprechpartnerin

Anne Herr (M. Sc.)

Hessische Hochschule für 
Polizei und Verwaltung 

EMail:  
anne.herr@hfpvhessen.de

Tel.: 0611.5829 222

Projektleitung:  
Prof. Dr. Clemens Lorei

AMBOSafe

Forschungsprojekt untersucht 
Gewalt gegen Polizei
Im Bereich der Polizeifor
schung haben Studien zum 
Thema Gewalt gegen Polizei 
bereits wichtige Erkenntnisse 
geliefert. Obwohl Gewalterleb
nisse individuell und vielfältig 
sind, lassen sich Muster und 
Gemeinsamkeiten feststellen. 
Kenntnisse über diese Risiko
konstellationen sind wichtige 
Anknüpfungspunkte für prä
ventive Schutzmaßnahmen. 
Viele Angriffssituationen sind 
nicht ad hoc entstanden, son
dern entwickeln sich aus einem 
dynamischen Prozess, dem ein
zelne Aktionen und Reaktionen 
der Beteiligten vorausgehen. 
Die Fähigkeit, diese Abfolgen in 
Situationen möglichst früh als 
„kritisch“ zu erkennen und an
gemessen darauf zu reagieren, 
bietet daher eine wichtige 
Grundlage für die Eigensiche
rung. Im Bereich des Einsatz
trainings wird dieses Wissen 
bereits eingesetzt, doch sind 
die Trainings nur wenig evalu
iert und wissenschaftlich er
probt. Eine engere Zusammen
arbeit aus Wissenschaft und 
Praxis könnte dies lösen.  

Das Forschungsprojekt AMBO
Safe basiert auf diesem inter
disziplinären Ansatz und unter
sucht in einem Verbundprojekt 
Angriffe auf Mitarbeiter*innen 
von Organisationen mit Sicher
heitsaufgaben. Schwerpunkte 
der Studie liegen auf den Eska
lationsbedingungen, der Inter
aktion zwischen den Beteilig

ten und der Zusammenarbeit 
von BOS. Zudem werden nicht 
nur die primär stark exponier
ten Berufsgruppen wie Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
untersucht, sondern auch Be
rufsgruppen, die bislang weni
ger im Fokus der Forschung 
standen (als Beispiel Zoll, Ord
nungsamt oder Mitarbeitende 
von Verkehrsunternehmen). 
Ein wesentlicher Bestandteil 
der Studie ist auch die Zusam
menarbeit der verschiedenen 
Organisationen. Absprachen 
und Informationsweitergabe 
zwischen den Organisationen 
sind hierbei Aspekte, die im 
Einsatz Schwierigkeiten be
reiten und stärker Beachtung 
finden müssen. 

Ein Problem bisheriger Studien 
ist es, dass die Untersuchungen 
rückblickend getätigt und Teil
nehmende zu bereits lange 
 zurückliegenden Ereignissen 
befragt wurden. Als methodi
sche Neuerung wird dies um
gangen und stattdessen das 
Auftreten von Angriffen im 
Dienst über einen längeren 
Zeitraum untersucht. Über vier 
Monate hinweg sollen PVBs 
 angeben, ob sie in der vergan
genen Woche Angriffe erlebt 
haben oder nicht (dazu zählen 
verbale und/oder körperliche 
Angriffe, Diebstahl oder Ge 
walt gegen Sachgegenstände). 
Durch die regelmäßige und 
zeitnahe Befragung können 
verlässliche Zahlen über die 

tatsächliche Häufigkeit von Ge
walt im Dienst erfasst werden. 
Als zweite Komponente der 
 Befragungen schließt sich im 
Sommer eine einmalige Umfra
ge zur Erfassung eines deutsch
landweiten Lagebildes an.  

 < Umfassende 
 Untersuchung

Um die persönlichen Erlebnisse 
individueller untersuchen zu 
können, werden die Befragun
gen durch qualitative Inter
views auf drei Ebenen ergänzt. 
Zum einen werden Interviews 
mit Betroffenen geführt, die 
Gewalt im Dienst erlebt haben 
und diesen Vorfall aus ihrer 
Sicht schildern. Zum anderen 
ergänzen Interviews mit angrei
fenden Personen die Sichtweise 
zu Motiven und Hintergründen 
der „Täterinnen und Täter“. In
terviews mit Expert*innen bie
ten als dritte Perspektive die 
Möglichkeit, Angaben zu vor
handenen präventiven Maß
nahmen und dem internen 
 Ablauf nach einem Angriff 
 machen zu können. 

Als dritter Baustein werden 
durch die Analyse von Straf
verfahrensakten Einblicke in 
die rechtlichen Konsequenzen 
und Folgen der Auseinander
setzung möglich.  

Ende des Jahres beginnt die 
zweite Phase des Projektes.  
Aus den gewonnenen Erkennt

nissen der Studie sollen neue 
 Ansätze für Schulungen, Work
shops oder Handlungsempfeh
lungen abgeleitet werden, die 
die Zusammenarbeit der ver
schiedenen BOS unterstützen. 
In drei gemeinsam gestalteten 
Übungen werden diese ersten 
Ansätze durchgeführt und er
probt. In drei Einsatzszenarien 
zu häuslicher Gewalt, einem 
aggressiven Ausnahmezustand 
eines Patienten in einer Not
aufnahme und randalierenden 
Fußballfans im Bahnhofsbe
reich wird die Zusammenarbeit 
der jeweilig beteiligten Berufs
gruppen beobachtet und un
tersucht.  

Weitere Informationen:  
www.ambosafe.de
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 < Urlaubsangebote

Mittlerer Schwarzwald ***/****   
Exkl. einger. KomfortFewos/ 
FHaus, 50–160 m², ab 50 €/
Tag, viele interessante Aus
flugsmöglichk. u. Natur pur. 
Machen Sie sich ein Bild unter 
www.Mittelschwarzwald.de. 
Sie werden begeistert sein. 
07823.96565 (Fam. Schäfer) 
Info@Mittelschwarzwald.de 

Lago Maggiore/Italien 
Fewo in Tronzano (Ostufer)  
a. Rande des Tessin, 3 km 
 hinter CHGrenze. 3 Zi, Kü, 
Bad, Balkon, 65 m2 (4 Pers.), 
Seeblick., 320 €/Wo. + Endr.,  
Tel.: 07660.576,  
EMail: kurtbohl@gmx.de

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 

und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20 Euro; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Ihr Inserat kommt im Rahmen 
des Platzangebots zum 
 Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Insera
te. Wir behalten uns 
 Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss  
mit Schreibmaschine/PC 
geschrieben sein und 
 Ihren  Namen mit 
 Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen 
Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: maximal 190 
Buchstaben (30 Buchsta
ben/Überschrift, 160 
Buchstaben/Text)

4.  Kosten: 20 Euro; 
 Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, 
Friedrichstraße 169,  
10117 Berlin

Die DPolG unterstützt in 
dieser Rubrik die Bemühun
gen  aller  Kolleginnen und 
Kollegen zum Wechsel in ein 
anderes Bundesland. Die 
Veröffentlichung ist kosten
frei. Achtung: Mit Ihrer Zu
sendung stimmen Sie der 
 Veröffentlichung auch im 
 Internet zu!

Baden-Württemberg <-> 
Sachsen-Anhalt 
Ich bin von der LaPo BW  
(POKinA10) und möchte zur 
LaPo SachsenAnhalt. Ein 
Ringtausch ist möglich. Der 
TP kann von A 9 bis A 11 
sein und kann in jedes PP 
innerhalb von BW wechseln. 
TP sollte nicht in der PI 
 Stendal beschäftigt sein. 
Tel.: 0159.04220098
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Redaktionsverhandlungen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2020

Jobrad für Tarifbeschäftigte beim Bund 
und in den Kommunen
Die Redaktionsverhandlungen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst  
von Bund und Kommunen waren Anfang März fast abgeschlossen.  
Alle Punkte waren geklärt, lediglich das Thema Jobrad war noch offen.

Und genau dieses Detail nahm 
die Vereinigung der kommuna
len Arbeitgeberverbände (VKA) 
zum Anlass, die Auszahlung 
der Entgelterhöhung im April 
nicht fristgemäß umsetzen zu 
wollen.

Die Arbeitgeber treten in letz
ter Zeit vermehrt an Personal 
und Betriebsräte mit dem Vor
schlag heran, Entgeltumwand
lung zum Zwecke des Erwerbs 
von Fahrrädern als sogenann
tes JobradModell zu vereinba
ren. Meist handelt es sich um 
einen Vertrag zum Leasing von 
EBikes beziehungsweise Pede
lecs. Oft wird damit geworben, 
dass dies letztlich die Bewe
gung der Mitarbeiter fördert, 
somit dem Gesundheitsschutz 
dient und die Umwelt schützt. 
Wenn es dem Arbeitgeber so 
wichtig ist, die Gesundheit der 
Mitarbeiter zu fördern, steht  
es ihm frei, Fahrräder, EBikes 
oder Pedelecs aus eigenen 
 Mitteln anzuschaffen und zur 
Nutzung zu überlassen.

 < Hintergrund

Bei der Entgeltumwandlung 
wird auf einen Teil des Brutto
einkommens verzichtet. Neben 
den Einbußen beim Nettoein

kommen werden durch gerin
gere Steuer und Sozialabga
ben die Ansprüche auf die 
gesetz liche Rente geschmälert. 
Im  öffentlichen Dienst existie
ren Tarifverträge zur Entgelt
umwandlung zum Zweck des 
Aufbaus einer zusätzlichen 
 betrieblichen Altersvorsorge. 
Das umgewandelte Einkom
men hilft effizient dabei, den 
Lebensstandard im Alter zu 
 sichern. 

Mit dieser Zielsetzung unter-
stützt die DPolG die Entgelt-
umwandlung vorbehaltlos.

Das ist bei einer Entgeltum
wandlung zur Finanzierung ei
nes Fahrrades, zumindest bis
her, nicht der Fall. Im Ergebnis 
dienten die meisten Modelle 

ausschließlich des privaten Kon
sums und waren somit kein im 
Wege der Entgeltumwandlung 
förderungswürdiges Ziel. Die 
Einsparungen durch die Entgelt
umwandlung zum Zwecke des 
Bikeleasings sind für die Be
schäftigten marginal. Neben 
den Verlusten bei der Rente 
macht die obligatorische Fahr
radversicherung das System auf 
Arbeitnehmerseite meist un
attraktiv. Es profitiert letztlich 
der Arbeitgeber auf Kosten der 
Sozialversicherungssysteme. 

In den Redaktionsgesprächen 
zur Tarifrunde von Bund und 
Kommunen machten die Tarif
partner aus dem Potsdamer 
Kompromiss eine ausformu
lierte rechtliche Tarifeinigung. 
Unter anderem haben sich die 
Gewerkschaften mit der VKA 
auf den Abschluss eines Tarif
vertrags zur Entgeltumwand
lung zum Zwecke des Leasings 
von Fahrrädern im kommuna
len öffentlichen Dienst geei
nigt (TVFahrradleasing). Die 
nun ausgehandelten Verträge 
von Bund und Kommunen 
müssen intensiv geprüft wer
den. Die Erwartungen der Be
schäftigten sind, dass auch in 
der Tarifrunde der Länder eine 
solche Vereinbarung mit guten 
Kon ditionen zustande kommt. 
Es bleibt abzuwarten, ob solch 
ein Modell zum Radleasing Ein
zug in den TVL finden wird.

 < Fazit

Entgeltumwandung zum 
 Bikeleasing ist grundsätzlich 
ein guter Ansatz, aber ohne 
eine finanzielle Beteiligung  
der Arbeitgeber nicht empfeh-
lenswert. 

 < Zukunftsweisend? Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Erwerbs von Fahrrädern
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Privat veranlasstes Abschleppen –  
von erlaubter Selbsthilfe bis zum 
erwerbsmäßigen „Abschleppbetrug“
Von Ludwig Laub1, ÖstringenOdenheim
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Gegen Parkverstöße auf Privat
grund kann auf verschiedene 
Weise vorgegangen werden:1 
Als Ultima Ratio können 
Selbsthilferechte den Grund
stücksbesitzer zu Abschlepp
maßnahmen berechtigen. Die 
Selbsthilferechte können vom 
Grundstücksbesitzer auch auf 
eine private Überwachungs 
und Abschleppfirma übertra

1 Der Autor ist Polizeidirektor a. D. und 
 Mitglied in der Fachkommission Verkehr 
der Deutschen Polizeigewerkschaft.

gen werden. Mitunter kommt 
es auch vor, dass Abschleppun
ternehmen ohne einen hierzu 
legitimierenden Auftrag des 
Grundstücksbesitzers rechts
widrig abschleppen.

Der nachfolgende Beitrag skiz
ziert die zum privat veranlass
ten Abschleppen berechtigen
de Rechtslage, beschreibt die 
Betrugsvariante und sensibili
siert zu Vorsichtsmaßnahmen 
vor vorschneller Bezahlung ei
ner Abschlepprechnung.

I. Verhältnis des Privat-
rechts zum öffentlichen 
Verkehrsrecht

Wenn der Besitzer eines 
Grundstücks auf seinem 
 Privatgelände öffentlichen 

 Verkehr zulässt, wie dies bei
spielsweise bei allgemein zu
gänglichen Supermarktpark
plätzen der Fall ist, unterwirft 
er sich damit dem öffentlichen 
Verkehrsrecht mit der Folge, 
dass unter anderem die 
Straßen verkehrsbehörde den 
Verkehr auf seinem Privatge
lände mit Verkehrszeichen re
geln darf2. Gleichzeitig gilt das 
Privatrecht weiter, was den 
Grundstücksbesitzer natürlich 
auch dazu berechtigt, den 
Parkplatz für den öffentlichen 
Verkehr jederzeit (gegebenen
falls auch nur zeitweise) wieder 
zu sperren oder den zulässigen 

2 In diesem Fall muss der Eigentümer des 
Parkplatzes auch die Kosten für die Be
schaffung, Anbringung und Unterhaltung 
der Verkehrszeichen tragen, solange er auf 
seinem Privatgelände öffentlichen Ver
kehr zulässt – vgl. § 5 b StVG.

Verkehr zu reglementieren, in
dem er beispielsweise nur Kun
denverkehr zulässt, einzelne 
Stellplätze auf dem Parkplatz 
für einen bestimmten Perso
nenkreis reserviert und maxi
male Parkzeiten vorgibt. Zur 
Kennzeichnung privater Nut
zungsbeschränkungen darf der 
Grundstücksbesitzer aber kei
ne Beschilderung oder Markie
rungen verwenden, die den 
amtlichen Verkehrszeichen 
entsprechen3, weil die Anord
nung von Verkehrszeichen den 
Straßenverkehrsbehörden4 

3 § 33 Abs. 2 StVO verbietet es, „Einrichtun
gen, die Zeichen oder Verkehrseinrichtun
gen (§§ 36 bis 43 in Verbindung mit den 
Anlagen 1 bis 4) gleichen, mit ihnen ver
wechselt werden können oder deren Wir
kung beeinträchtigen können“, dort zu 
verwenden, wo sie sich auf den öffent
lichen Verkehr auswirken können.

4 § 45 Abs. 1 und 4 StVO berechtigt grund
sätzlich nur die Straßenverkehrsbehörden 
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vorbehalten ist. So kann es 
 beispielsweise sein, dass auf 
einem Supermarktparkplatz 
Behindertenparkplätze öffent
lichrechtlich mit amtlich an
geordneten Verkehrszeichen 
gekennzeichnet werden, wäh
rend der private Supermarkt
betreiber weitere Stellplätze 
privatrechtlich für Schwerbe
hinderte oder einen anderen 
Personenkreis reservieren 
kann mit der Folge, dass die 
Einhaltung der amtlichen Ver
kehrszeichen nur behördlich 
und private Nutzungsbe
schränkungen ausschließlich 
nach Privatrecht durchgesetzt 
werden können.

II. Zulässigkeit und Risiken 
privat veranlasster 
 Abschleppungen 

Wer unberechtigt auf Privat
grundstücken parkt oder sein 
Fahrzeug auf öffentlichen 
 Straßen behindernd vor einer 
Grundstücksein oder aus
fahrt abstellt, verstößt gegen 
§ 858 BGB „Verbotene Eigen
macht“:

§ 858 Abs. 1 – Verbotene 
 Eigenmacht

„Wer dem Besitzer ohne des-
sen Willen den Besitz ent-
zieht oder ihn im Besitz 
stört, handelt, sofern nicht 
das Gesetz die Entziehung 
oder Störung gestattet, 
 widerrechtlich (verbotene 
Eigenmacht).

Die Vorschrift beinhaltet die 
Tatalternativen „Besitzentzie
hung“ und „Besitzstörung“, die 
sich allerdings hinsichtlich ih
rer berechtigenden Vorausset
zungen und des Umfangs der 
dann zulässigen Selbsthilfe
rechte voneinander unter
scheiden und in der Recht
sprechung unterschiedlich 
bewertet werden.

Eine Besitzentziehung kommt 
nur in Betracht, wenn auf ei
nem Privatgrundstück geparkt 
wird. Dies wird regelmäßig an

zur Verkehrsregelung mit Verkehrszeichen 
und Einrichtungen nach der StVO.

genommen, wenn das parken
de Fahrzeug die Gesamtfläche 
eines Privatgrundstücks in Be
schlag nimmt – wie dies beim 
Parken auf einem Einzelstell
platz außerhalb des öffentli
chen Verkehrsraums der Fall 
ist, dessen Benutzung durch 
Unbefugte deutlich sichtbar 
und allgemein verständlich 
 untersagt ist – weil in diesem 
Fall der Besitzer dieser Fläche 
jegliche Zugriffsmöglichkeit 
auf das Gesamtgrundstück 
verliert5. 

Dagegen ist unter einer Besitz
störung jede anderweitige Be
einträchtigung des Besitzes zu 
verstehen, die keine Besitzent
ziehung darstellt. Es wird also 
nicht die Sache an sich entzo
gen, sondern es wird lediglich 
der Besitzer „in der ungehin
derten Gebrauchs und Nut
zungsmöglichkeit der Sache 
eingeschränkt“, wie dies insbe

5 Koch, R (2010): Abschleppen vom Privat
parkplatz – geklärte und ungeklärte Fälle, 
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 2010, 
336 ff. (338).

sondere beim behindernden 
Parken vor einer Grundstücks
ein oder ausfahrt der Fall ist 
mit der Folge, dass der Grund
stücksbesitzer sein Grundstück 
nicht uneingeschränkt nutzen 
kann – beispielsweise kann er 
mit seinem Fahrzeug das 
Grundstück nicht mehr errei
chen oder verlassen. 

Nach wie vor unterschiedlich 
bewertet wird es, wenn ein 
Fahrzeug nur einen kleinen Teil 
einer Grundstücksfläche blo
ckiert – etwa beim Parken auf 
größeren Gaststätten oder 
Supermarktparkplätzen. Einer
seits wird die Auffassung ver
treten, dass es sich dabei um 
eine TeilBesitzentziehung 
handelt (LG Frankfurt, Urteil 
vom 22. Juni 1983, Az.: 2/1 
S 59/83 – juris). Andererseits 
spricht die Geringfügigkeit 
 eines nur kurzfristigen Falsch
parkens auf Privatgrundstü
cken eher gegen eine Besitz
entziehung. Untermauert wird 
diese Ansicht durch § 856 
Abs. 2 BGB, wonach eine nur 

vorübergehende Verhinderung 
der  Gewaltausübung den Be
sitz nicht beendet6. 

Selbsthilferechte, die auch  
zum Abschleppen eines Falsch
parkers berechtigen können, 
ergeben sich aus § 859 BGB, in 
Form der sogenannten „Besitz
wehr“ (Abs. 1) und „Besitz
kehr“ (Abs. 3). Für die Frage, 
welche Selbsthilferechte ein
geräumt werden, ist die recht
lich umstrittene Unterschei
dung zwischen Besitzstörung 
und Besitzentziehung insofern 
von Bedeutung, als zur Beendi
gung einer Besitzentziehung 
nach § 859 Abs. 3 BGB nur 
 „Sofortmaßnahmen“ („sofort 
nach der Entziehung“) in Form 
der sogenannten „Besitzkehr“ 
 zulässig sind, während die 
 „Besitzwehr“7 ohne zeitliche 
Beschränkung dazu berechtigt, 

6 § 856 Abs. 2 BGB: Durch eine ihrer Natur 
nach vorübergehende Verhinderung in der 
Ausübung der Gewalt wird der Besitz 
nicht beendet.

7 Gegen die Besitzwehr stehen dem Störer 
(Falschparker) weder ein Notwehrrecht 
noch ein Schadensersatzanspruch zu.
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sich mit Gewalt verbotener 
 Eigenmacht zu erwehren 
(§ 859 Abs. 1 BGB). 

§ 859 BGB – Selbsthilfe des 
Besitzers

(1) Der Besitzer darf sich ver-
botener Eigenmacht mit Ge-
walt erwehren.

(2) Wird eine bewegliche Sa-
che dem Besitzer mittels ver-
botener Eigenmacht wegge-
nommen, so darf er sie dem 
auf frischer Tat betroffenen 
oder verfolgten Täter mit 
Gewalt wieder abnehmen.

(3) Wird dem Besitzer eines 
Grundstücks der Besitz durch 
verbotene Eigenmacht ent-
zogen, so darf er sofort nach 
der Entziehung sich des Be-
sitzes durch Entsetzung des 
Täters wieder bemächtigen.

Damit müssen beim Vorgehen 
gegen den schwerer wiegen
den Eingriff der Besitzentzie
hung höhere Hürden überwun
den werden als im Falle der 
weniger beeinträchtigenden 
Besitzstörung. Dieser scheinba
re Widerspruch resultiert aus 
der Überlegung, dass zivilrecht

liche Ansprüche grundsätzlich 
durch die Gerichte und nicht 
eigenmächtig durchgesetzt 
werden sollen, weshalb Selbst
hilferechte als Durchbrechung 
des staatlichen Gewaltmono
pols auf Situationen begrenzt 
bleiben müssen, die ein soforti
ges Handeln zur Abwehr eines 
gerade stattfindenden – nicht 
hingegen eines bereits abge
schlossenen – Rechtseingriffs 
erforderlich machen. Im Falle 
der Besitzentziehung geht der 
Gesetz geber von einem bereits 
 erfolgten (gefestigten) Besitz
wechsel aus, dem grundsätz
lich durch Anrufung der Zivilge
richte begegnet werden kann, 
während im unberechtigten 
Parken vor einer Grundstücks
ein oder ausfahrt (Besitzstö
rung) eine noch andauernde 
– also noch nicht gefestigte – 
Tathandlung gesehen wird, die 
deshalb ausnahmsweise zur 
Selbsthilfe in Form der Besitz
wehr zur privat veranlassten 
Abschleppung berechtigt8.

8 Selbsthilferechte nach § 859 BGB dürfen 
auch vom sogenannten Besitzdiener 
wahrgenommen werden – das ergibt sich 
aus § 860 BGB, der explizit auf § 859 BGB 
verweist. Damit dürfen beispielsweise 
auch Filialleiter von Supermärkten Ab
schleppmaßnahmen anordnen, wenn dies 
dem Interesse des Eigentümers entspricht.

Zusammenfassend ist festzu
stellen, dass ein auf die Selbst
hilferechte gestütztes privat 
veranlasstes Abschleppen für 
den Berechtigten grundsätz
lich mit Unwägbarkeiten ver
bunden ist, die im ungünstigs
ten Fall dazu führen können, 
dass die Privatperson die Ab
schleppkosten ganz oder teil
weise selbst tragen muss. Dies 
etwa deshalb, weil der Park
verstoß als bereits gefestigte 
Besitzentziehung gewertet 
und die Abschleppung nicht 
„sofort“9 nach der Besitzent
ziehung  veranlasst wurde oder 
weil beispielsweise eine kos
tengünstigere Umsetzung des 
Falschparkers möglich gewe
sen wäre, denn im Zivilrecht 
gilt der Grundsatz der Scha
densgeringhaltung, wonach 
die Ausübung eines Rechts un
zulässig ist, „wenn sie der Ge
genseite unverhältnismäßig 
große Nachteile zufügt und 
andere, weniger schwerwie
gende Maßnahmen möglich 
gewesen wären, die den Inter
essen des Berechtigten ebenso 

9 Was unter „sofort“ zu verstehen ist, wird 
in der Rechtsprechung unterschiedlich be
wertet und einzelfallabhängig mit einem 
Zeitraum von 30 Minuten bis hin zu meh
reren Stunden oder gar dem Ende des dar
auffolgenden Tages angenommen.

gut Rechnung getragen hätten 
oder ihm zumindest zumutbar 
gewesen wären“ (BGHUrteil 
vom 5. Juni 2009 – V ZR 
144/08 – juris Rn. 16). Selbst 
bei rechtmäßiger Inanspruch
nahme der Selbsthilferechte 
muss der private Auftraggeber 
die anfallenden Kosten gegen
über dem Abschleppunterneh
men zunächst selbst vorstre
cken und gegebenenfalls beim 
„Falschparker“ einklagen10, 
falls der Falschparker die Zah
lung verweigert und der be
auftragte Abschleppunter
nehmer sich nicht auf eine 
Abtretung der Kostenforde
rungen gegenüber dem Falsch
parker einlässt, die ihm bis zur 
Begleichung der Abschlepp
kosten ein eingeschränktes 
 Zurückbehaltungsrecht (§ 273 
BGB) des abgeschleppten Fahr
zeugs einräumt. 

III. Übertragung der Selbst-
hilferechte auf ein Über-
wachungsunternehmen

Die Ausübung des Selbsthilfe
rechts kann vom Grundstücks
besitzer per Rahmenvertrag 
auch auf eine Parkraumüber
wachungsfirma (zum Beispiel 
auch auf einen Abschlepp
dienst) übertragen werden, die 
darin zur eigenständigen Fest
stellung und zum Vorgehen 
gegen Parkverstöße berechtigt 
wird. Nach dieser Vereinba
rung tritt der Grundstücksbe
sitzer seine Ansprüche gegen 
unberechtigte Parkplatznutzer 
auf Kostenerstattung an den 
Abschleppdienst ab, sodass der 
Abschleppdienst die Kosten 
direkt beim Falschparker er
hebt. Derartige Vereinbarun
gen werden häufig für große 
Supermarkt oder sonstige 
Kundenparkplätze (Arztpra
xen, Kliniken, Fitnesstudio oder 
CarsharingStellplätze) getrof
fen. Sie berechtigen die beauf
tragten Firmen, eigenständig 
mit den Mitteln gegen Falsch
parker vorzugehen, die ansons
ten dem Grundstücksbesitzer 

10 Verauslagte Abschleppkosten kann der 
Geschädigte vom Besitzstörer grundsätz
lich auf der Grundlage der §§ 683 Satz 1, 
670, 667 ff. BGB einfordern.
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zustünden. Überprüft werden 
die Parkberechtigung sowie 
die Einhaltung der Parkschei
benpflicht, der Parkzeiten und 
der Parkplatzmarkierung. 
Manchmal werden zur Fest
stellung von Verstößen auch 
im Boden eingelassene Senso
ren verwendet, die automa
tisch anzeigen, falls ein Fahr
zeug länger als erlaubt parkt 
oder die Parkplatzmarkierung 
nicht einhält. Werden Verstöße 
festgestellt, dürfen die Über
wachungsfirmen unter ande
rem Vertragsstrafen11, 12 er
heben – der Vertrag gilt als 

11 Privatrechtlich legitimierte „Vertragsstra
fen“ wegen Verstoß gegen private Nut
zungsregeln (etwa wegen unberechtigten 
Parkens auf Privatgrund oder Überschrei
ten der Parkzeiten) unterscheiden sich von 
Verwarnungs beziehungsweise Bußgel
der dadurch, dass diese von Polizei und 
Ordnungsbehörden für Verstöße gegen 
öffentliche Vorschriften erhoben werden. 

12 Zur Vermeidung von Wiederholungstaten 
können Anwälte zu kostenpflichtigen Un
terlassenserklärungen auffordern, die bei 
Missachtung zu hohen Vertragsstrafen 
(meist einige Hundert Euro) führen. 

stillschweigend abgeschlossen, 
indem der Falschparker sein 
Fahrzeug auf dem Privatgelän
de abstellt – und als äußerstes 
Mittel Falschparker auch ab
schleppen lassen. Der Bundes
gerichtshof hat in seinem Ur
teil vom 18. Dezember 2019 
– XII ZR 13/19 – juris, die Rech
te der Fremdfirmen ausdrück
lich gestärkt und entschieden, 
dass Fahrzeughalter ein erhöh
tes Parkentgelt nicht dadurch 
vermeiden können, indem sie 
bestreiten gefahren zu sein. 

Derartige Vereinbarungen zwi
schen Parkplatzbesitzern und 
Abschleppdiensten liegen im 
Interesse des Grundstücksbe
sitzers, der seine Parkplätze  
für Kunden freihalten will, und 
eröffnen den mit der Überwa
chung beauftragten Firmen – 
nicht selten Abschleppunter
nehmen – einen lukrativen 
Zuverdienst. Obwohl das Ab

schleppunternehmen ein wirt
schaftliches Interesse daran 
hat, möglichst viele Fahrzeuge 
abzuschleppen, ist dies nach 
dem Grundsatz der Schadens
geringhaltung (§ 242 BGB) un
problematisch, soweit in der 
Vereinbarung zwischen einem 
Abschleppunternehmen und 
dem Parkplatzbesitzer klar ge
regelt ist, in welchen Fällen ein 
Abschleppen erfolgt, sodass 
diesbezüglich das wirtschaft
liche Interesse des Abschlepp
unternehmens nicht über dem 
Interesse des Besitzers steht 
(BGHUrteil vom 5. Juni 2009 – 
V ZR 144/08 – juris). Zur Siche
rung seiner Ansprüche darf der 
Abschlepper auch von seinem 
Zurückbehaltungsrecht (§ 273 
BGB) des abgeschleppten Fahr
zeugs Gebrauch machen bezie
hungsweise die Nennung des 
Standorts des Fahrzeugs ver
weigern. Ein Zurückbehaltungs
recht kann auch dann gegeben 

sein, wenn die Abschleppkos
ten erheblich geringer sind als 
der Wert des herausverlangten 
Fahrzeugs. 

IV. Kriminelle Praktiken  
der privaten Parkraum-
bewirtschafter

Abschleppen ist ein lukratives 
Geschäft, das auch „schwarze 
Schafe“ der Abschleppbranche 
für sich entdeckt haben. Es 
gibt betrügerische Abschlepp
unternehmen, deren Geschäfts
modell darin besteht, selbst
ständig nach widerrechtlich 
auf Privatflächen abgestellten 
Kraftfahrzeugen Ausschau zu 
halten und diese ohne Auftrag 
des Grundstücksbesitzers 
 abzuschleppen, um die – nicht 
selten deutlich überhöhten – 
Abschleppgebühren geltend  
zu machen. Diese Verfahrens
weise imitiert quasi die recht
lich grundsätzlich zulässige Be
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auftragung  einer Privatfirma, 
gegen Falschparker auf Privat
grund stücken im Namen des 
Grundstücksbesitzers gege
benenfalls mit Abschleppung 
selbstständig vorzugehen, und 
unterscheidet sich von der 
zuläs sigen Verfahrensweise 
nur dadurch, dass der hierzu 
 legitimierende Auftrag tat
sächlich gar nicht vorliegt.  
In diesen  Fällen ist die Ab
schleppmaßnahme selbst
verständlich rechtswidrig  
mit der Folge, dass auch die 
Kostenerhebung für die Ab
schleppung unzulässig ist. 
 Außerdem erfüllen die rechts
widrige Abschleppung und 
Kostenforderung je nach 
 Fallgestaltung regelmäßig  
den Tatbestand des Betruges 
(indem der Abschlepper vor
täuscht, im Auftrag des Grund
stücksbesitzers abzuschleppen, 
bewirkt er eine Vermögensver
schiebung durch Täuschung) 
oder der Erpressung (etwa 
dann, wenn die Bezahlung  
der Abschleppmaßnahme 
durch eine Nötigungshand 
lung bis hin zur Gewaltandro
hung zustande kommt). 

In Stuttgart ermittelte die 
 Polizei gegen zwei Abschlepp
firmen, die in mehreren Hun
dert Fällen Pkw von Privat
plätzen abgeschleppt haben 
sollen, ohne dass sie von  
den jewei ligen Grundstücks
besitzern  dafür beauftragt 
wurden. In einer Pressemittei
lung der Stuttgarter Zeitung 
vom 3. Februar 2018 wird der 
Fahrer eines Abschleppwa
gens wie folgt zitiert: „Ja“, 
sagt der Abschleppwagen
fahrer, das sei schon etwas 
gemein. Wenn er auf der 
Rückfahrt von einem Pannen
einsatz nach Autos Ausschau 
halten muss, die auf Plätzen 
halten, wo sie wohl nicht hin
gehören – dann nimmt er sie 
mit. „Auftrag vom Chef. Aber 
das Falschparker geschäft ist 
nun einmal ein  Geschäft und 
da steckt viel Geld drin.“ 

Es ist zu vermuten, dass viele 
Opfer keine Anzeige erstatten, 
weil sie genau wissen, dass sie 

unberechtigt geparkt haben 
und daher von der Zulässigkeit 
der Abschleppung ausgehen. 
Dieser Rechtmäßigkeitsein
druck wird noch dadurch ver
stärkt, wenn der Falschparker 
von der Polizei erfährt, dass 
sein Fahrzeug abgeschleppt 
wurde, weil der Abschlepper 
den Abschleppvorgang der Po
lizei gemeldet hat, wie dies bei 
rechtmäßigen Abschleppmaß
nahmen regelmäßig praktiziert 
wird. Um sich gegen derartig 
kriminelle Abzocke zu schüt
zen, sollten Betroffene vor der 
Bezahlung einer Abschlepp
rechnung von dem Abschlepp
dienst in jedem Fall eine de

taillierte Rechnung verlangen 
und den Auftraggeber der Ab
schleppmaßnahme (Super
markt, Deutsche Bahn AG) er
fragen, um in Zweifelsfällen 
beim angegebenen Auftrag
geber abzuklären, ob dieser 
tatsächlich die Abschleppung 
veranlasst hat. Werden diese 
Informationen vom Abschlep
per nicht herausgegeben, be
steht der begründete Verdacht 
einer Straftat. Bestätigt sich 
der Straftatenverdacht, sollte 
dies wegen Unzuverlässigkeit 
zu einer Gewerbeuntersagung 
des betrügerischen Unterneh
mens führen (vgl. §§ 35, 38 
GeWO), weshalb die Polizei in 

solchen Fällen die zur Gewer
beüberwachung zuständigen 
Behörden informiert. 

Selbst wenn eine Straftat nicht 
nachgewiesen werden kann 
(etwa weil sich der Abschlepper 
erfolgreich auf ein „versehent
lich“ falsches Abschleppen beru
fen kann), kann der zu Unrecht 
„Abgeschleppte“ Schadenser
satzforderungen nach § 992 
BGB wegen „verschuldeter 
 verbotener Eigenmacht“ (soge
nannte „Gebrauchsanmaßung“) 
und Schadensersatzansprüche 
zum Beispiel für verauslagte 
 Taxikosten gemäß § 823 Abs. 1 
BGB geltend machen. 
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Die CoronaPandemie fordert den Öffentlichen Gesundheitsdienst in 
Deutschland über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus. Viele der dabei 
 zutage getretenen Defizite sind der jahrelangen Sparpolitik im öffentlichen 
Gesundheitssektor geschuldet. In einem Fachgespräch mit Beschäftigten 
des Gesundheitsamtes Mönchengladbach hat der dbb die Situation analy
siert und nach Ursachen geforscht. Zumindest für Mönchengladbach gilt:  
Es hätte schlimmer kommen können. Dennoch müssen jetzt die Lehren  
aus der Pandemie gezogen werden. Vor allem was Personal, technische 
 Ausstattung und Krisenkonzepte betrifft.

Zwar gibt es keine offizielle 
Statistik über die Zahl der Be
schäftigten im Öffentlichen 
Gersundheitsdienst (ÖGD). 
Schätzungen der Bundesärzte
kammer (BÄK) zufolge arbei
ten derzeit jedoch etwa 17 000 
Beschäftigte in den rund 400 
 Gesundheitsämtern, darunter 
circa 2 500 Ärztinnen und Ärz
te. Gemessen an der Bevölke
rungszahl der Bundesrepublik 
bedeutet das: Auf eine Amts
ärztin oder einen Amtsarzt 

kommen statistisch betrachtet 
33 240 Menschen. Das Zahlen
spiel verdeutlicht die immer 
weiter auseinandergehende 
Schere zwischen Personalbe
stand und Aufgabenspektrum, 
denn neben ihren grundsätzli
chen Aufgaben haben die Be
schäftigten des ÖGD während 
der Pandemie zu sätzliche Auf
gaben bei der Nachverfolgung 
von Risiko kontakten und Tes
tungen zu schultern. Sie müs
sen zudem die Regelungen des 

Infektionsschutzgesetzes zur 
infektionshygienischen Über
wachung von Kliniken, Alten
heimen und Arztpraxen auch 
im Hinblick auf multiresistente 
Keime durchsetzen und sind 
Teil der Impfstrategie der Bun
desregierung. All diese Aufga
ben binden Personal, das auf
grund der schlechten 
Bezahlung im ärztlichen Be
reich kaum wächst. Im Gegen
teil wandern Fachärztinnen 
und ärzte aufgrund mangeln

der Perspektiven und zu hoher 
Belastung in den Krankenhaus
bereich ab. 

 < Ein Pakt für den ÖGD

Gegensteuern will die Bundes
regierung mit dem Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheits
dienst auf Basis des am 3. Juni 
2020 beschlossenen Konjunk
turpaketes sowie eines ent
sprechenden Beschlusses der 
Ministerpräsidentenkonferenz 
und der Bundeskanzlerin vom 
17. Juni 2020. Beim Personal 
umfasst der Pakt die Aufsto
ckung von insgesamt 1 500 
Vollzeitäquivalenten in Form 
von Ärztinnen und Ärzten so
wie von Fach und Verwal
tungspersonal bis zum 31. De
zember 2021. Bis Ende 2022 
sollen weitere 3 500 Vollzeit
äquivalente folgen. Die Länder 
müssen die Personalaufsto
ckung in Berichten nachwei

Öffentlicher Gesundheitsdienst in der Pandemie

„Wir versuchen,  
die Köpfe über Wasser zu halten“
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sen. Im engeren Fokus des Per
sonalprogramms liegen die 
unteren Gesundheitsbehörden 
und die örtlichen Gesundheits
ämter. Vier Milliarden Euro 
stellt der Bund dazu zur Verfü
gung, von denen rund 800 Mil
lionen für Digitalisierung auf
gewendet werden sollen. Um 
das Paket nachhaltig zu gestal
ten, soll die Finanzierung zu
nächst bis ins Jahr 2026 laufen 
und sich auch für die Jahre da
nach verstetigen. Die erste 
Tranche soll dem ÖGD im Juli 
2021 helfen.

Für dbb Chef Ulrich Silberbach 
ist der Pakt ein wichtiger 
Schritt zur Aufwertung des 
ÖGD: „Die Personalpolitik in 
den Gesundheitsämtern ist zu 
lange zu kurz gekommen. Und 
das kann auf lange Sicht fatale 
Folgen haben. Auch in diesem 
Bereich fallen Fachkräfte nicht 
vom Himmel. Sie müssen aus
gebildet werden und brauchen 
ein zeitgemäßes berufliches 
Umfeld mit Perspektiven.“ Au
ßerdem komme die Einsicht 
der Bundesregierung für die 
Kolleginnen und Kollegen, die 
an vorderster Front mit der 

Pandemiebekämpfung be
schäftigt waren und sind, 
ziemlich spät. 

Das kann Wolfgang Ditz, Stadt
arzt und Leiter des Kinder und 
Jugendärztlichen Dienstes im 
Gesundheitsamt Mönchen
gladbach in NordrheinWest
falen, bestätigen. Er blickt auf 
eine turbulente Zeit zurück. 
„Wir haben versucht, die Köpfe 
während der Wellen der Pan
demie über Wasser zu halten. 
Nachdem wir unter anderem 
ein Abstrichzentrum für Tes
tungen aus dem Boden ge
stampft und mit technischen 
Widrigkeiten gekämpft haben, 
versuchen wir jetzt, wieder ein 
bisschen Routine in den Be
trieb zu bringen“, erklärt Ditz 
und kritisiert, dass sein Amt 
noch immer ständig neue, von 
der Politik geforderte Regeln 
umsetzen muss, was die Arbeit 
zusätzlich belaste.

 < Zwischen Medienhype 
und Corona-Verordnung

Klaus Laumen, leitender Medi
zinaldirektor, Leiter des Fach
bereichs Gesundheit und 

Amtsarzt der Stadt Mönchen
gladbach, sieht den ÖGD in 
Mönchengladbach zwar nicht 
so kaputtgespart wie anders
wo. „Trotzdem sind wir im ver
gangenen Jahr an unsere Gren
zen gestoßen, denn den Bedarf 
in der Pandemie kann man 
nicht vorplanen. Im tiefsten 
Loch hat uns dann die Bundes
wehr unterstützt, was sehr 
 geholfen hat.“

Schlimmer als personelle Eng
pässe und politische Fehlent
scheidungen sei aber die „un
verschuldete Ignoranz“, mit  
der die Bürgerinnen und Bür
ger Arbeit und Aufgaben der 
Gesundheitsämter bewerten: 
„Ich beobachte seit März 2020, 
dass die Medien, die die Öf
fentlichkeit informieren soll
ten, zu 95 Prozent versagen.“ 
Es werde der Eindruck einer so
genannten „Allzuständigkeit 
der Gesundheitsämter“ ver
mittelt und den Ämtern Ent
scheidungen angetragen, die 
nicht in ihren Zuständigkeits
bereich fallen. Die Medien ge
fielen sich darin, „Halbweishei
ten“ in die Welt zu setzen und 
Virologen aufeinander zu het

zen, die sich im Grunde gut 
verstehen. Beispiel Nachverfol
gung: Bürgerinnen und Bürger 
müssten aufgrund zahlreicher 
Medienberichte den Eindruck 
erlangt haben, die Nachverfol
gung habe die Kontrolle verlo
ren. „In Wirklichkeit haben wir 
in Mönchengladbach die Kon
taktverfolgung immer gut ge
schafft, ausgenommen im No
vember 2020. Da hatten wir 
13 000 Fälle. Von denen haben 
wir fünf nicht erwischt.“ Eigent
lich müssten die Gesundheits
ämter die praktischen Ansagen 
in Zusammenabeit mit der Wis
senschaft machen, so Laumen. 

Zudem lasse sich die Politik  
zu sehr von Medienberichten 
treiben, was zu kurzsichtigen 
Entscheidungen führe, die der 
Pandemiebekämpfung nicht 
zuträglich seien. Bestes Bei
spiel dafür sei der kontrapro
duktive Medienhype um den 
AstraZenecaImpfstoff. „Hier 
waren viele Informationen 
schlicht falsch, weshalb sich 
ein großer Teil des Personals  
in der Altenpflege nicht hat 
impfen lassen. Dabei ist das 
Allerwichtigste, dass wir jetzt 
impfen, impfen, impfen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass kei
ne Menschen mehr sterben“, 
erklärt Laumen und ergänzt, 
dass das kurze Zulassungs
verfahren kein Indiz für man
gelnde Qualität sei. „Dass Ent
wicklung und Zulassung jetzt 
innerhalb eines Jahres erfolgen 
konnte, liegt an aufgrund der 
Pandemie veränderten wirt
schaftlichen Grundlagen für 
die Hersteller. Da wird nicht 
gepfuscht, die Verfahren sind 
sicher.“

Das bestätigt auch Wolfgang 
Ditz und fordert mehr Interdis
ziplinarität in der Pandemie
bekämpfung. „Neben Virolo
gen müssen zum Beispiel auch 
 Psychologen und Wirtschafts
experten gefragt werden, wel
che Maßnahmen wie wirken. 
Es hilft letztlich nichts, täglich 
eine neue Sau durchs Dorf zu 
treiben und den öffentlichen 
Dienst vorzuführen, damit es 
die Kommunen am Ende der ©
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Kette dann ausbaden und die 
Kritik der Bevölkerung einste
cken müssen.“ 

Stattdessen sei vor Ort eine 
gute und fachliche Einarbei
tung von Kolleginnen und Kol
legen in der Nachverfolgung 
wichtig, bekräftigt Christian 
Schmitz, einer von fünf Ge
sundheitsaufsehern im Ge
sundheitsamt Mönchenglad
bach: „Ich war von der ersten 
Minute an in der CoronaPan
demie aktiv und hatte direkt 
mit dem ersten CoronaFall in 
unserer Kommune zu tun, der 
am 26. Februar 2020 aufgetre
ten war. Seitdem habe ich ar
beitstechnisch alles mit durch
gemacht, vom Faxen bis zur 
neuen Nachverfolgungssoft
ware SORMAS.“ Wenn die Be
schäftigten aber zum Beispiel 
als Überbringer der Botschaft, 
dass jemand an Corona er
krankt ist, in der Pflicht seien, 
gehe es nicht um Technik, son
dern um Einfühlungsvermö
gen. „Das lernt man eben nicht 
aus einer CoronaVerordnung, 
zumal wir von denen im ver
gangenen Jahr rund 50 hat
ten.“ Allen Widrigkeiten zum 
Trotz hätten alle „eine saubere, 
verantwortungsvolle und ver
nünftige Arbeit abgeliefert“, 
sagt Schmitz. Das werde aller
dings nicht so anerkannt, wie 
man sich das wünschen würde. 
„Die Gesundheitsämter leisten 
viel Arbeit, die man von außen 
so gar nicht wahrnimmt.“

 < Digitalisierung ist  
kein Wundermittel

Mit Blick auf die Digitalisierung 
im ÖGD wünschen sich alle am 
Gespräch Beteiligten Verbesse
rungen, insbesondere bei der 
für die Pandemiebekämpfung 
so wichtigen Nachverfolgung 
von Kontakten. „Wir müssen 
von dem Inzidenzwert runter, 
denn wir wollen nicht, dass 
sich die Lage in den Kranken
häusern wieder verschärft.“ 
Dazu müsse vor allem die Kon
taktnachverfolgung optimiert 
werden. „Für uns löst die neue 
Software SORMAS die Proble
me der Gesundheitsverwal

tung allerdings nicht“, sagt 
Laumen. Einerseits dauere die 
Eingabe eines einzigen Kon
taktes mit bis zu 16 erforder
lichen Eingaben des Namens  
in SORMAS wesentlich länger 
als über die bisher und weiter 
parallel genutzte Software 
„SurvNet“. Trotzdem sei 
 SORMAS eine gute Plattform 
mit vielen anderen Vorteilen. 
„Lediglich den Betatest quasi  
in einer Pandemie zu machen, 
halten wir für ebenso proble
matisch wie Vorgaben, funktio
nierende Softwaresysteme ein
fach durch neue zu ersetzen“, 
pflichtet  Andreas Hemsing, 
Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft und stellvertre
tender Vorsitzender der dbb 
Bundestarifkommission, bei. 
Weiterhin sei Digitalisierung 
eben nicht das Zauberwort, 
mit dem alles gut werde, er
klärt Laumen weiter. „Digitali
sierung darf zum Beispiel nicht 
als Vorwand für Personalabbau 
missbraucht werden.“ 

„Digitialisierung muss ganz klar 
entlastend wirken“, sagt auch 
Wolfgang Ditz, „sie spart keine 
Personalkosten. Wir wünschen 
uns zum Beispiel mehr mobile 
Technik für den täglichen Ein
satz, die uns Dokumentations
aufwand spart und keine neu
en Belastungen schafft.“ Auf 
der anderen Seite wäre eine 
App für die Bevölkerung gut, 

die Kontakte zehn Tage zurück
verfolgen könne. „Die Corona
WarnApp hingegen hat uns 
gar nichts gebracht.“ 

 < Tarifliches Zulagen-
system gefordert

Was die Vergütung von Mehr
arbeit in Form von Prämien 
und Zulagen betrifft, fiel die 
Forderung des dbb nach der 
Einführung einer tarifrechtlich 
verankerten Zulage auf frucht
baren Boden. Sie soll Fachkräf
ten gewährt werden, die bei 
der Bewältigung des Pande
miegeschehens besonders be
lastet sind. „Im öffentlichen 
Dienst sollte Leistung prin 
zipiell an erkannt werden.  
Mit AdhocDiskussionen um 
Sonderprämien für einzelne 
Berufsgruppen ist den von 
Mehrarbeit und erhöhtem 
 Infektionsrisiko im Dienst 
 betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen nicht nachhaltig ge
holfen“, begründet dbb Chef 
 Ulrich Silberbach den Vorstoß.

„Es ist eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, statt einmali 
ger Prämien eine Zulage im 
 Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) zu schaffen“, 
skizziert komba Chef Andreas 
Hemsing den möglichen Rah
men einer Erschwerniszulage, 
mit der adäquat auf Sonder
belastungen unter außerge

wöhnlichen  Umständen wie 
während der derzeitigen Pan
demie reagiert werden könnte. 
„Gleichzeitig würde so auch 
die Wettbewerbsfähigkeit des 
öffent lichen Dienstes erhöht.“

Die Zulage dürfe nicht nur  
für fachspezifisches Personal 
des öffentlichen Gesundheits
dienstes gelten, sondern auch 
für Beschäftigte, die aus an
deren Bereichen des öffentli
chen Dienstes zur Pandemie
bekämpfung abgeordnet 
werden, oder deren berufliches 
Umfeld durch die Pandemie 
besonders betroffen sei, wenn 
es in den Zuständigkeitsbe
reich des TVöD falle. Im Dialog 
mit den Beschäftigten des Ge
sundheitsamtes Mönchenglad
bach sprachen sich Silberbach 
und Hemsing weiter dafür aus, 
das Fachpersonal administrativ 
zu entlasten. 

So sollte zum Beispiel der  
hohe Dokumentationsauf
wand durch zusätzliches Ver
waltungspersonal geschultert 
und durch un komplizierte digi
tale Unterstützung erleichtert 
werden. Silberbach und Hem
sing bekräftigten, dass die Vor
schläge auch in den Ländern 
diskutiert werden sollten, um 
eine mögliche Ergänzung des 
TVöD in das jeweilige Landes
tarifrecht zu überführen. 
 br/cri/krz
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Anhörung zur Novelle des Bundespersonalvertretungsgesetzes

Digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften 
In der öffentlichen Anhörung des Innenausschusses am 22. März 2021 hat die Vorsitzende der  
dbb jugend, Karoline Herrmann, auf weitere Maßnahmen gedrängt, um das im Kern über 40 Jahre  
alte BPersVG endlich in die digitale Welt zu transformieren. 

„Die Novellierung ist absolut 
überfällig und schon deshalb 
notwendig, um auch künftig 
Menschen für eine Mitarbeit in 
den Personalvertretungen zu 
gewinnen“, betonte Karoline 
Herrmann. Ein erster Schritt da
für sei die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Zulassung der 
elektronischen Kommunikation 
zwischen Personalvertretungen 
und Dienststelle. Auch wenn 
Präsenzsitzungen, wann immer 
möglich, vorzuziehen seien, sei 
die Verstetigung der anlässlich 
der CoronaPandemie im März 
2020 zugelassenen Option, 
 Sitzungen des Personalrats als 
Videokonferenz durchzuführen, 
genau richtig. „Das alles ist gut, 
aber nicht genug”, erklärte die 
dbbjVorsitzende. Denn zur 
 Beförderung des BPersVG in  
das digitale Zeitalter gehöre 
zwingend, dem „analogen“ Zu

gangsrecht der in der Dienst
stelle vertretenen Gewerk
schaften zur Dienststelle ein 
„digitales“ zur Seite zu stellen. 
„Das ist eine konsequente An
passung des durch Art. 9 Abs. 3 
des Grundgesetzes garantier
ten Rechts auf koalitionsmäßi
ge Betätigung an die sich ver
ändernde Arbeitswelt und 

Gewöhnung an digitale Kom
munikationswege“, sagte Herr
mann. Wie sonst sollten die 
 Gewerkschaften die Beschäf
tigten erreichen, die mobil oder 
zu Hause arbeiten, in Teilzeit 
oder Schichtbetrieb?

Eine gute Note erhielt der Ge
setzentwurf für Ausweitung 

bei Wahlrecht und Wählbar
keit, neue Mitbestimmungstat
bestände beim betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, 
dem Gesundheitsschutz und 
familienfreundlichen Maßnah
men sowie weiteren Detailre
gelungen, die die Arbeit der 
Personalvertretungen erleich
tern. Noch viel Luft nach oben 
gebe es allerdings für ein Up
grade der Jugend und Auszu
bildendenvertretung. So müsse 
die JAV etwa an Vorstellungs
gesprächen von Auszubilden
den teilnehmen. Durchgefallen 
sei der Entwurf jedoch bei einer 
zentralen Aufgabe: der Umset
zung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 1995.

Anstatt den von den Gesetz
gebern ausdrücklich zugestan
denen Gestaltungsspielraum 
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Impfdiskussion

Priorisierung mit Weitsicht
Angesichts der Diskussionen um die Impfreihen
folge warnt der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
 Silberbach vor einer gesellschaftlichen Spaltung.

„Unsere erste Priorität muss 
sein, dass schneller als bisher 
zuverlässiger Impfstoff für die 
gesamte Bevölkerung zur Ver
fügung steht. Die Immunisie
rung ist der einzige Weg zurück 
in ein normales Leben“, sagte 
der dbb Chef am 25. Februar 
2021. Bei der Reihenfolge 
müssten vulnerable Gruppen, 
Lebensältere und Menschen 
mit Vorerkrankungen an erster 
Stelle stehen. „Dann sobald als 
möglich Beschäftigte zu immu
nisieren, die systemrelevanten 

Aufgaben nachgehen, unseren 
Staat am Laufen halten und 
viel Kontakt mit anderen Men
schen haben, ist der richtige 
Weg. Es ist offensichtlich, dass 
die Bereiche Bildung, Schulen 
und Kitas, ebenso wie unsere 
Sicherheit, die in erster Linie 
die Polizei gewährleistet, sys
temrelevante Bereiche sind, 
die der Staat priorisieren soll
te“, so  Silberbach weiter. 

Der dbb Chef mahnte, dass die
jenigen, die es aus übergeord

netem Interesse und auch aus 
Gründen der Fürsorge zu priori
sieren gelte, nicht gegeneinan
der ausgespielt werden dürften. 
„Als Spitzenverband für den öf

fentlichen Dienst erwarten wir 
eine verantwortungsvolle und 
klare Kommunikation und poli
tische Entscheidungen, die für 
Verlässlichkeit sorgen.“ 

na
ch

ri
ch

te
n

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox
.d

e

28

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | April 2021



be
am

te
na

ch
ri

ch
te

n

Anhörung zum Besoldungs und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022

Kritik am Bundesfinanzministerium 
Das Bundesinnenministerium hat innerhalb kürzester Zeit einen neuen Ent
wurf des Besoldungs und Versorgungsanpassungsgesetzes 2021/2022 auf 
den Weg gebracht. Damit wird zumindest die bereits im Koalitionsvertrag 
vereinbarte zeit und systemgerechte Übertragung der Ergebnisse des Tarif
vertrages auf die Beamtinnen und Beamten des Bundes abgesichert.

„Ein Affront gegen die Beamtin
nen und Beamten ist allerdings, 
dass der Ursprungsentwurf 
vom Finanzministerium ge
stoppt wurde. Dieser beinhal
tete auch diskutable Lösungen 
für die Umsetzung der Ent
scheidungen des Bundesver
fassungsgerichts zur amtsange
messenen Alimentation“, sagte 
der Zweite Vorsitzende des dbb, 
Friedhelm Schäfer, in der An
hörung zum aktuellen Gesetz
entwurf am 18. März 2021.

„Besonders irritierend, dass 
vonseiten des Finanzministe
riums nicht ansatzweise ein 
alternativer Lösungsvorschlag 

unterbreitet wurde. Eine sol
che Politik geht insbesondere 
zulasten der Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein
kommensgruppen. Es kommt 
zudem der Verdacht auf, dass 
Olaf Scholz beim öffentlichen 
Dienst schon mal mit der Rück
zahlung der Verpflichtungen 
aus seiner teilweise wenig 
durchdachten  BazookaPolitik 
beginnen will“, so Schäfer. 

Dieter Dewes, Bundesvorsit
zender der Deutschen Zoll und 
Finanzgewerkschaft (BDZ), 
kommentierte den Entwurf in 
eine ähnliche Richtung: „Wir 
begrüßen die vorgesehene Li

nearanpassung von 1,2 Prozent 
zum 1. April 2021 sowie weite
rer 1,8 Prozent zum 1. April 
2022. Nicht akzeptabel ist je
doch, dass das finanzielle Volu
men des nicht übertragenen 
Mindestbetrages aus dem Ta
rifabschluss den Beamtinnen 
und Beamten nicht über ande
re, systemgerechte Maßnah
men zugutekommt. Dafür 
käme insbesondere die seit Jah
ren vom dbb geforderte Rück
führung der einseitig erhöhten 
Arbeitszeit der Beamtinnen 
und Beamten in Betracht.“

Auch Heiko Teggatz, Bundes
vorsitzender der DPolG Bun

despolizeigewerkschaft, ist 
enttäuscht: „Es ist bedauerlich, 
dass die ursprünglich vorgese
henen Umsetzungen der Ent
scheidungen des Bundesver
fassungsgerichts nicht mehr 
im Gesetzentwurf enthalten 
sind. Dies hätte durch die Ein
führung eines regionalen Er
gänzungszuschlages gerade  
für Kolleginnen und Kollegen 
in Hochpreisregionen erhebli
che Einkommenszuwächse mit 
sich gebracht und auch zur An
hebung der Grundgehälter des 
einfachen und mittleren Diens
tes geführt. Das entwickelte 
neue Besoldungselement des 
regionalen Ergänzungszuschla
ges war zwar noch verbesse
rungsbedürftig, aber dafür 
hätte man im parlamentari
schen Verfahren kämpfen 
 können. Die Aufgabe des Ur
sprungsentwurfs jetzt aber  
als Erfolg zu verkaufen, wie es 
von einigen Gewerkschaften 
erfolgt, ist angesichts der Tat
sache, dass nunmehr mit der 
Umsetzung der Entscheidun
gen des Bundesverfassungs
gerichts in dieser Legislaturpe
riode nicht mehr zu rechnen 
ist, etwas zu kurz gedacht und 
verkennt die finanzielle Lage,  
in der sich die Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein
kommensgruppen seit Jahren 
befinden.“ 
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zu nutzen und – dem Beispiel 
vieler fortschrittlicher Landes
personalvertretungsgesetze 
folgend – die Möglichkeiten 
der Personalvertretung, sich 
für die  Beschäftigten einzu
setzen, auszuweiten, sehe der 
Entwurf vor, dass jede Ent

scheidung der Einigungsstelle 
von der obersten Dienstbehör
de wieder einkassiert werden 
könne, wenn diese der Ansicht 
sei, sie habe Auswirkungen auf 
das Gemeinwesen und sei des
halb wesentlicher Bestandteil 
der Regierungsgewalt. Damit 

schieße der Entwurf weit über 
das vom BVerfG gesetzte Ziel 
hinaus und entwerte die der 
Entscheidung der Einigungs
stelle vorausgehende Suche 
nach einer einvernehmlichen 
Konfliktlösung. „Partnerschaft
liche Zusammenarbeit auf 

 Augenhöhe“, so Karoline Herr
mann, „sieht anders aus.“ 
 Daher mahnte die dbbjVor
sitzende, die weitere Novellie
rung des BPersVG müsse auch 
in der kommenden Legislatur
periode weiterhin auf der 
Agenda stehen. 

 < Dienstgebäude des Bundesfinanzministeriums in Berlin
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Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen

Redaktionsverhandlungen abgeschlossen
Mit dem Abschluss der Redaktionsverhandlungen 
zwischen dem Bund, der Vereinigung der kommu
nalen Arbeitgeberverbände (VKA), der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dem dbb 
am 12. März 2021 können die Verbesserungen der 
Einkommensrunde in Kraft treten.

VKAHauptgeschäftsführer 
 Niklas Benrath erklärte dazu: 
„Wir haben bis zuletzt hart, 
aber dabei stets konstruktiv 
zu den Details der Umsetzung 
der Tarifeinigung aus Potsdam 
verhandelt. Daher freue ich 
mich umso mehr, dass wir nun 
auch insbesondere beim letz
ten großen Streitpunkt, der 
Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Fahrradleasings, 
einen Konsens finden konn
ten. Mit dem Abschluss der 
Redaktionsverhandlungen 
steht der Auszahlung der 
 erhöhten Entgelte bei den 
kommunalen Arbeitgebern 
nichts mehr im Wege.“

Gegenstand der Redaktions
verhandlungen waren 20 Än
derungstarifverträge und zwei 
neue eigenständige Verträge 
zur Entgeltumwandlung beim 
Fahrradleasing und zur Corona
Sonderprämie für den Öffentli
chen Gesundheitsdienst. Der 
Einigung waren intensive Ver
handlungen zu vielen Details 
des umfangreichen Tarifwerks 
vorausgegangen. „Ein sehr 
 zufriedenstellendes Ergebnis 
nach schwierigen, bis zuletzt 
kontroversen, aber immer 
 zielorientierten Gesprächen“, 
kommentierte der dbb Fach
vorstand Tarifpolitik, Volker 
 Geyer, die Einigung.

„Der erfolgreiche Abschluss der 
Redaktionsverhandlungen setzt 
ein klares Signal an die Beschäf
tigten: Ihre wichtige Rolle in ei
ner schwierigen Zeit wird ge
würdigt. Ohne den öffentlichen 
Dienst geht es nicht“, betonte 
Christine Behle, stellvertretende 
Vorsitzende der Vereinten Dienst
leistungsgewerkschaft (ver.di).

Der Tarifabschluss sieht Ent
geltsteigerungen in zwei Schrit
ten von insgesamt 3,2 Prozent 
in den kommenden zwei Jahren 
vor. Der Tarifabschluss enthält 
viele weitere Aufwertungen vor 
allem für die Beschäftigten in 
den Krankenhäusern und Pfle
geeinrichtungen durch eine  
neu geschaffene Pflegezulage 
sowie die Aufstockung der mo
natlichen Intensiv als auch 
Wechselschichtzulage.

Unter anderem wurde eine we
sentliche Konkretisierung beim 
Samstagszuschlag für die Be
schäftigten in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen er
reicht. Nach der Tarifeinigung 
war diesbezüglich eine Erhö
hung auf 20 Prozent des auf ei
ne Stunde entfallenden Ent
gelts vorgesehen. Durch eine 
entsprechende klarstellende 
Formulierung im neuen § 50 
TVöDBTK/§ 49 a TVöDBTB 
ist jetzt sichergestellt, dass dies 

auch gilt, wenn die Samstagsar
beit von 13 bis 21 Uhr im Rah
men von Wechselschicht und 
Schichtarbeit geleistet wird. Da 
vor allem in Krankenhäusern 
regelmäßig Wechselschicht 
oder Schichtarbeit geleistet 
wird, war diese Erweiterung des 
Anwendungsbereiches gegen
über der Regelung im allgemei
nen Teil er forderlich, weil die 
Verbesserung beim Samstags
zuschlag andernfalls weitge
hend keine Anwendung gefun
den hätte. Darüber hinaus 
wurden Verbesserungen bei 
 Zulagen festgeschrieben. 

Konkretisiert wurden auch die 
Details für die Rahmenbedin
gungen bei der Umsetzung der 
alternativen Entgeltanreizsyste
me im neuen § 18 a TVöD. Die 
Betriebsparteien können in Be
triebs oder einvernehmlichen 
Dienstvereinbarungen vorse
hen, dass das für die leistungs
orientierte Bezahlung (LOB) ge
mäß § 18 TVöD vorgesehene 
Volumen ganz oder teilweise 
für die neuen Entgeltanreizsys
teme verwendet werden soll. 
Soweit das dazu vorgesehene 
Budget in einem Jahr nicht voll
ständig verbraucht wurde, er
höht sich das Volumen für die 
LOB gemäß § 18 TVöD im Folge
jahr um den nicht verbrauchten 
Betrag. Zudem ist in § 18 a 
TVöD eindeutig festgeschrie
ben, dass eine undifferenzierte 
Auszahlung des Budgets für 
leistungsorientierte Bezahlung 
in Form einer Sonderzahlung 
als eine gleichberechtigte Form 
der alternativen Entgeltanreiz
systeme von den Betriebspar
teien vereinbart werden kann. 

Einen eigenständigen Tarifver
trag haben die Tarifvertrags
parteien zur Umsetzung der in 
der Tarifeinigung vorgesehenen 
CoronaSonderprämie im Öf
fentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) vereinbart. Die Konkreti
sierung und praktische Umset
zung der in der Tarifeinigung 
vorgesehenen Tatbestandsvor
aussetzung des „überwiegen
den Einsatzes für mindestens 
einen Monat“ in einer Gesund
heitsbehörde zur Bewältigung 
der Pandemie waren Gegen
stand langer Diskussionen, bei 
denen es den Gewerkschaften 
darum ging, die Voraussetzun
gen für den Bezug der Corona
Sonderzahlung klar zu formu
lieren, um dem mit diesem 
Instrument verfolgten Ziel der 
 Honorierung des besonderen 
Einsatzes unter schwierigen 
 Bedingungen gerecht zu wer
den und die Regelung gleich
zeitig in der Praxis einfach 
 umsetzbar zu gestalten. 

Unter dem Stichwort der Stei
gerung der Attraktivität des öf
fentlichen Dienstes enthält die 
Tarifeinigung die Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Leasings von Fahr
rädern. Darunter fallen Räder 
mit und ohne elektronischen 
Hilfsantrieb gemäß § 63 a Stra
ßenverkehrsZulassungsOrd
nung (StVZO). Hierzu haben 
sich die Gewerkschaften mit 
der VKA auf den Abschluss ei
nes Tarifvertrages zur Entgelt
umwandlung zum Zwecke des 
Leasings von Fahrrädern im 
kommunalen öffentlichen 
Dienst geeinigt (TVFahrrad
leasing).  

 < Aktion zur 
 Einkommensrunde  
am 18. September 
2020 in Berlin
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Versetzung von Beamtinnen und 
Beamten vom Land zum Bund 

Neuer Dienstherr: 
Autobahn GmbH
Am 1. Januar 2021 fand eine der größten, wenn 
nicht sogar die größte Verlagerung von Aufga
ben der Länder zum Bund statt. An diesem Tag 
übernahm der Bund Bau, Erhalt und Pflege der 
deutschen Autobahnen von den Ländern. Zeit
gleich wechselten rund 9 000 Tarifbeschäftigte 
ihren Arbeitgeber. Und rund 1 000 Landesbeam
tinnen und beamte wurden Beamtinnen und 
Beamte des Bundes. Das dbb magazin infor
miert über die rechtliche Umsetzung dieses 
Dienstherrnwechsels und die Folgen. 

I.  Versetzung vom 
Land zum Bund

Das Bundesministerium des 
 Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) gab vor, dass dieser 
Wechsel ohne Änderung der 
gesetzlichen Vorgaben gesche
hen sollte. Durch diese Vorgabe 
kam nur eine Versetzung vom 
Land zum Bund infrage. Die 
Rechtsgrundlage für eine sol
che Versetzung ist § 15 Abs. 1 
BeamtStG. Danach können Be
amtinnen und Beamte auf An
trag oder aus dienstlichen 
Gründen in den Bereich eines 
Dienstherrn eines anderen Lan
des oder des Bundes in ein Amt 
einer Laufbahn versetzt wer
den, für die sie die Befähigung 
besitzen. Eine Versetzung ge
mäß § 15 Abs. 2 BeamtStG ist 
nur mit der Zustimmung der 
Beamtin oder des Beamten 
möglich, wenn das neue Amt 
mit mindestens demselben 
Grundgehalt wie das bisherige 
Amt verbunden ist. Dabei gel
ten Stellenzulagen nicht als Be
standteile des Grundgehalts.

Daher ist es am einfachsten für 
die betroffenen Dienstherren, 
wenn die Beamtin oder der 
Beamte auf Antrag oder mit 
 ihrer beziehungsweise seiner 
Zustimmung versetzt wird. Aus 
diesem Grund sah § 3 Abs. 1 
Fernstraßenüberleitungs gesetz 
(FernStrÜG) die Freiwilligkeit für 
die Versetzung der Beamtinnen 
und Beamten vor.

Durch die Versetzung kamen 
die Beamtinnen und Beamten 
vom Rechtskreis ihres jeweili
gen Landes in den Rechtskreis 
des Bundes. Dies hat unmittel
bare Auswirkung auf die Lauf
bahnbefähigung und auf die 
Besoldung. Denn seit der Föde
ralismusreform I unterschei
den sich das Laufbahnrecht 
und die Besoldung zwischen 
den Ländern und dem Bund. 

1.  Besoldung

Die Beamtinnen und Beamten 
sollten durch eine Versetzung 
keinen finanziellen Nachteil 

erleiden. Durch den Wechsel 
zum Bund muss die Besol
dung neu festgesetzt werden. 
Zwar verbleiben die Beamtin
nen und Beamten in ihrem 
Besoldungsamt, jedoch die 
Erfahrungsstufen müssen  
neu festgelegt werden. Auf
grund des § 1 Abs. 4 Satz 1 
FernstrÜG wurden alle för
derlichen Zeiten für die Aus
übung der Tätigkeit aner
kannt. Das Gleiche galt für 
sonstige berücksichtigungs
fähige Zeiten. Im Einzelfall 
kam es aufgrund der unter
schiedlichen Stufenstruktu 
ren und Anerkennungsrege
lungen zu einer von der 
bisherigen Zuordnung nach 
Landesrecht abweichenden 
Stufe. Eine damit gegebenen
falls verbundene Verringerung 
des Grundgehaltes wurde im 
Rahmen des § 19 b BBesG 
ausgeglichen. Verringert sich 
aufgrund der Versetzung die 
Summe aus dem Grundgehalt, 
den grundgehaltsergänzen
den Zulagen (hierzu gehören 
zum Beispiel Amtszulagen, 
allgemeine Stellenzulagen, 
Strukturzulagen) und der auf 
diese Beträge entfallenden 
Sonderzahlungen, gewährt 
der Bund eine Ausgleichszu
lage nach § 19 b BBesG. Die 
wechselnden Beamtinnen 
und Beamten erhalten als 
Bundesbeamte eine Zulage, 
die den Unterschiedsbetrag 
zwischen der Besoldung des 
Landes und des Bundes aus
macht. Diese Zu lage wird  
aber gemäß § 19 b Abs. 2 
Satz 2 BBesG bei jeder Erhö
hung des Grundgehaltes um 
ein Drittel des Erhöhungsbe
trages abgeschmolzen und ist 
gemäß § 19 b Abs. 3 Satz 3 
BBesG ruhegehaltfähig, so
weit sie ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge ausgleicht.

Für Stellenzulagen gilt ergän
zend § 13 BBesG. Es erfolgt ein 
Ausgleich für den Wegfall so
genannter Stellenzulagen nach 
§ 13 Abs. 1 BBesG, wenn diese 
zuvor in einem Zeitraum von 
sieben Jahren insgesamt min
destens fünf Jahre zugestan
den haben. 
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2.  Laufbahnbefähigung

Mit der weitestgehenden Ab
schaffung des Beamtenrah
mengesetzes (BRRG) ist eine 
gegenseitige Anerkennung der 
Laufbahnbefähigungen, wie sie 
in § 123 Abs. 1 BRRG vorgese
hen war, nicht mehr gegeben. 
Daher musste die Laufbahnbe
fähigung für jede wechselnde 
Beamtin oder für jeden wech
selnden Beamten festgestellt 
werden. Daher wurde gemäß 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 FernstrÜG ge
setzlich geregelt, die von den 
Beamtinnen und Beamten im 
Land erworbenen Befähigun
gen, Abschlüsse und Erfah
rungszeiten, soweit das Bun
desrecht dies zulässt, zu 
übernehmen. Bei einem Wech
sel von Landesbeamten in den 
Bundesdienst waren gemäß 
§ 44 Abs. 1 Bundeslaufbahnver
ordnung (BLV) die §§ 6 bis 9 
und die §§ 18 bis 27 BLV anzu
wenden. Dies bedeutet unter 
anderem, dass eine formale An
erkennung der Abschlüsse nach 
§ 7 Nr. 2 a BLV erfolgen musste. 
Die bei den Ländern erworbene 
Vorbildung und die Erfahrung 
der Landesbeamten wurden 
unter Ausschöpfung aller Er
messensspielräume anerkannt, 
soweit dies mit geltendem 
Bundesrecht vereinbar war. So
dann wurde die Befähigung für 
diejenige Laufbahn im Bundes
dienst festgestellt, für die die 
Bildungs und sonstigen Vor
aussetzungen vorhanden wa
ren. Dabei waren auch die in 

§ 23 BLV vorgesehenen Sonder
regelungen zu besonderen 
Qualifikationen und Zeiten 
 anzuwenden. Doch gab es 
Schwierigkeiten, weil es unter
schiedliche Laufbahngruppen 
zwischen den Ländern und 
dem Bund gab, sodass der 
Bund den Beamtinnen und 
Beamten nicht die erforderliche 
Laufbahnbefähigung kraft Ge
setzes anerkennen konnte. So 
gab es zum Beispiel in Baden
Württemberg eine Sonderlauf
bahn „StraßenwärterInnen“, 
die vom mittleren Dienst hin
aus in den gehobenen Dienst 
geht, für die aber kein Bache
lorabschluss notwendig war. 
Ein Überwechseln in den ge
hobenen Dienst des Bundes 
war damit eigentlich verwehrt, 
weil kein Bachelorabschluss 
vorliegt. Für diese Beamtinnen 
und Beamten, die für eine ihrer 
Laufbahngruppe beim Land 
entsprechenden Laufbahn 
beim Bund erforderliche Vor
bildung nicht besaßen, stellte 
das Bundesministerium für Ver
kehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) einen erfolgreichen An
trag gemäß § 22 BLV an den 
Bundespersonalausschuss zur 
Übernahme als andere Bewer
berinnen und Bewerber.

3.  Altersgrenzen

Zum Bund dürfen gemäß  
§ 48 Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) nur Beamtinnen und 
Beamten wechseln, die das  
55. Lebensjahr noch nicht voll

endet haben. Jedoch war in § 1 
Abs. 4 Satz 3 FernStrÜG vorge
sehen, dass alle wechselberei
ten Beamtinnen und Beamten 
überwechseln dürfen. Hier 
nutzte der Bund die Ausnah
meregelung des § 48 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BHO, in dem das 
BMVI beim Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) einen An
trag stellte, dass die Übernah
me der lebensälteren Beamtin
nen und Beamten aufgrund 
des vollständigen Aufgaben
übergangs der Autobahnver
waltung auf den Bund und  
der in diesem Zusammenhang 
notwendigen Expertise der 
 älteren Beschäftigten not
wendig war.

4.  Aussprechen der Ver-
setzung mit dem Ein-
verständnis des aufneh-
menden Dienstherrn

Dies ist für viele Beamtinnen 
und Beamten, die auf eigenen 
Wunsch ihren Dienstherrn 
wechseln wollen, der Knack
punkt bei dem Verfahren. Ge
mäß § 15 Abs. 3 BeamtStG 
wird die Versetzung von dem 
abgebenden im Einverständnis 
mit dem aufnehmenden 
Dienstherrn verfügt. Das Be
amtenverhältnis wird dann mit 
dem neuen Dienstherrn fort
gesetzt. Viele Versetzungs
wünsche von Beamtinnen und 
Beamten werden vom abge
benden Dienstherrn versagt. 
Einen Anspruch auf die Verset
zung haben die Beamtinnen 

und Beamten nicht. Daher 
wurde dies gesetzlich geregelt. 
Gemäß § 3 Abs. 1 FernstrÜG 
mussten die Länder die wech
selbereiten Beamtinnen und 
Beamten versetzen und das 
Einverständnis des Bundes als 
aufnehmender Dienstherr 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 Be
amtStG galt als erteilt. Für die 
zum FBA versetzten und zur 
Autobahn GmbH zugewiese
nen Beamten gilt das Beihilfe
recht des Bundes, da die Beam
ten durch die Versetzung 
Bundesbeamte werden. Das 
Beihilferecht des Bundes und 
der Länder beruht auf den glei
chen Grundstrukturen und ist 
auch in der Erstattung von 
Aufwendungen im Wesent
lichen vergleichbar.

II.  Folgen der 
Versetzung

Mit der Versetzung wurden die 
wechselnden Beamtinnen und 
Beamten Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamte. Welche 
Auswirkungen hat das?

1.  Beihilfe

Die neuen Bundesbeamtinnen 
und beamte unterliegen nur 
dem Beihilferecht des Bundes. 
Da das Beihilferecht im Großen 
und Ganzen deutschlandweit 
ähnlich geregelt ist, werden sie 
es nicht unbedingt merken. Für 
besondere Härtefälle steht die 
Möglichkeit einer Bemessungs
satzerhöhung nach § 47 Abs. 8 

> Polizeispiegel | dbb seiten | April 2021

dbb

32



Ti
te

l

Bundesbeihilfeverordnung 
(BBhV) zur Verfügung. Diese 
Bemessungssatzerhöhung fin
det Anwendung auf Gruppen, 
die von den Ländern zum Bund 
wechselten und bei denen sich 
strukturelle Abweichungen 
zwischen dem Bemessungs
satz des Landes und des Bun
des ergeben.

2.  Nebentätigkeiten

Nach Landesrecht zulässige 
Nebentätigkeiten werden so
weit möglich bei einer Verset
zung der Beamten zum Bund 
nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Fern
strÜG im Rahmen der §§ 99 ff. 
BBG fortgeführt. Lediglich an
zeigepflichtige Nebentätigkei
ten müssen dem neuen Dienst
herrn mitgeteilt werden.

3.  Ruhestand und 
 Versorgung

Für den Eintritt in den Ruhe
stand und die Versorgungsbe
züge gelten für die Beamten 
ebenfalls die bundesgesetzli
chen Regelungen jeweils zum 
Zeitpunkt ihrer Versetzung in 
den Ruhestand. Da diese Re
gelungen erheblichen Wand
lungen unterliegen, konnte es 
 insoweit keinen Besitzstand 
geben. Die bundesrechtlichen 
Altersgrenzen gelten ebenso 
wie die Bundesregelungen zur 
Berechnung der Versorgungs
bezüge. Die Versorgungslas
tenteilung zwischen Bund  
und Land richtet sich nach  

den Bestimmungen des am  
1. Ja nuar 2011 in Kraft getre
tenen Versorgungslastentei
lungsStaatsvertrags (VLTStV) 
vom 16. Dezember 2009 und 
26. Januar 2010. Gemäß § 3 
Abs. 1 VLTStV findet eine 
 Versorgungslastenteilung bei 
einem Dienstherrnwechsel 
statt, wenn der abgebende 
Dienstherr dem Dienstherrn
wechsel zugestimmt hat und 
zwischen dem Ausscheiden 
und dem Eintritt keine zeitli
che Unterbrechung liegt.

III. Fazit
Es hat sich gezeigt, dass der 
Wechsel von Beamtinnen  
und Beamten von den Län 
dern zum Bund möglich ist, 
wenn dies politisch gewollt ist. 
Durch Begleitgesetze, wie das 
FernStrÜG, kann der Gesetzge
ber die Versetzungen erleich
tern. Trotzdem mussten die 
bestehenden gesetzlichen Re
gelungen weit ausgelegt wer
den, um für die wechselberei
ten Beamtinnen und Beamten 
ein angemessenes Ergebnis zu 
erzielen. Problematisch wird 
es aber, wenn einzelne Be
amtinnen und Beamte den 
Wunsch haben, vom Land zum 
Bund zu wechseln. Hier schei
tert es meistens daran, dass 
das Land die Versetzung nicht 
ausspricht. Aber auch andere 
Hinderungsgründe, wie zum 
Beispiel die Laufbahnbefähi
gung, können einen Wechsel 
verhindern.  koe

Kommentar zur Autobahnreform 

Ein behutsameres Verfahren 
wäre sinnvoller gewesen
Ob die Autobahnreform sinn
voll ist oder nicht, sei erst 
 einmal dahingestellt. Das In
teresse des Bundes an den 
Autobahnen bestand seit den 
Ergebnissen der von Bundes
wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel im Jahr 2014 einge
setzten „FratzscherKommis
sion“. Zu diesem Zeitpunkt 
war eine Umsetzung auf
grund des Widerstandes der 
Bundesländer nicht möglich. 

Erst bei den Beratungen zum 
neuen BundLänderFinanz
ausgleich im Jahre 2017 ge
lang es dem Bund, den Bun
desländern die Autobahnen 
als Gegenleistungen für Zah
lungen „abzukaufen“. Damit 
wurde aber auch ein sehr 
straffer Zeitplan für den 
Übergang der Autobahnen 
gesetzt. Zweieinhalb Jahre 
sind für eine solche Umver
teilung von Kompetenzen 
sehr kurz. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass die Län
der auch nach dem 1. Januar 
2021 Aufgaben für die zum 
Bund gehörende Autobahn 
GmbH erledigen müssen. 
Auch gibt es neben der Auto
bahn GmbH noch die teilwei

se in Länderbesitz befindliche 
DEGES GmbH (Deutsche Ein
heit Fernstraßenplanungs 
und bau GmbH), die für 
 Straßenbauprojekte in den 
Ländern und im Bund zustän
dig ist. Ein Nebeneinander 
von zwei GmbHs in Deutsch
land hat Doppelstrukturen 
und Neid geschaffen. Hier 
wäre ein behutsameres Ver
fahren sinnvoller gewesen. 

Offen ist noch, ob die Bun
desländer in den nächsten 
Jahren auch die Bundesstra
ßen an den Bund übertragen 
wollen. Die Stadtstaaten Ber
lin, Bremen und Hamburg ha
ben dies verständlicherweise 
schon getan. Ob andere Bun
desländer nachziehen, ist 
fraglich. Ansonsten geht den 
Ländern ein wichtiges Argu
ment verloren, wenn es um 
die Verteilung der Mautge
bühren und Einnahmen wie 
zum Beispiel KfzSteuern für 
den übrigen Straßenbau geht. 
Denn die Autobahnen müs
sen in ein ausgewogenes 
Straßennetz eingebunden 
und so von den Menschen 
auch weiterhin gut erreichbar 
sein.  koe
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MTV Autobahn GmbH –  
ein Impulsgeber für TVöD/TVL ?
Seit dem 1. Janaur 2021 ist die neue Autobahn GmbH des Bundes am Start. Sie hat die zuvor von den 
Ländern im Wege der Auftragsverwaltung  erledigten Aufgaben rund um Planung, Bau und Unterhalt 
der Autobahnen übernommen. 

Für die übergeleiteten oder 
neu eingestellten Tarifbeschäf
tigten gilt dabei der Mantel
tarifvertrag für die Autobahn 
GmbH des Bundes (sowie er
gänzende Tarifverträge wie der 
TV Entgeltgruppenverzeichnis 
und der EÜTV). Der Mantelta
rifvertrag basiert auf dem in 
weiten Teilen wortgleichen 
TVöD Bund. Er enthält aber 
auch einige Besonderheiten, 
aufgrund derer die Tarifver
tragsparteien ihn auch als 
„TVöD Plus“ bezeichnet haben. 

Insoweit stellt sich die Frage, 
ob die abweichenden Regelun
gen ein Vorbild für die künftige 
Entwicklung von TVöD/TVL 
sein können. Hier kommt ein 
kurzer Vergleich mit den wich
tigsten Unterschieden beim 
Thema Entgelt: 

< Eingruppierung auf Zeit 

Im Rahmen der Feststellung 
einer Entgeltgruppe kommt es 
wie im TVöD/TVL darauf an, 
ob im erforderlichen zeitlichen 

Umfang (in der Regel mindes
tens zur Hälfte) Arbeitsvorgän
ge anfallen, die die Merkmale 
der jeweiligen Entgeltgruppe 
erfüllen. Allerdings hängt die 
Eingruppierung im MTV Auto
bahn nicht von der dauerhaft 
übertragenen Tätigkeit ab. 
Vielmehr findet auch bei bloß 
vorübergehender Übertragung 
einer Tätigkeit eine entspre
chende Eingruppierung (auf 
Zeit) statt. Dabei bleibt aller
dings die Abgrenzung zu einer 
nur zulagenbegründenden vor
übergehenden Übertragung 
(vgl. § 14 Abs. 2 MTV, der § 14 
TVöD/TVL entspricht) unklar. 

< Verzicht auf 
 Abschlusserfordernisse

Bei der Bewertung der einzel
nen Arbeitsvorgänge kommt 
es nach § 13 Abs. 2 Satz 6 MTV 
zwar auch auf die Erfüllung 
von (abschlussbezogenen) Vor
aussetzungen in der Person 
des Beschäftigten an, soweit 
die Entgeltgruppen entspre
chende subjektive Tatbe

standsmerkmale enthalten. 
Diese „Regel“, die möglicher
weise einem Redaktionsver
sehen bei der weitreichenden 
Übernahme des Wortlauts des 
TVöD/TVL geschuldet ist, wird 
faktisch jedoch in ihr Gegenteil 
verkehrt:
> Zum einen haben die Tarif

vertragsparteien in der PE 
Nr. 1, HS 2 zu § 12 Abs. 2 MTV 
darauf hingewiesen, dass der 
Arbeitgeber bei der Prüfung 
der Eignung eines Beschäftig
ten für eine auszuübende 
 Tätigkeit zwar formale Ab
schlüsse beziehungsweise 
Nachweise sachgerecht zu 
berücksichtigen habe, diese 
aber keine Eingruppierungs
voraussetzung seien. 

> In dieselbe Richtung gehen 
§ 3 TV EVG (wonach Ab
schlusserfordernisse nur 
 beschreiben, dass für die 
 Tätigkeit fachliche Kenntnis
se erforderlich sind, die übli
cherweise durch den Ab
schluss erworben werden) 
und § 7 TV EVG (Anforde
rungen in der Person be

schreiben nur das Niveau 
der Tätigkeiten). 

> Zudem wird in den Vorbe
merkungen zu den einzel
nen Abschnitten der Ent
geltordnung klargestellt, 
dass für die Eingruppierung 
die Übertragung der Tätig
keit aufgrund von Eignung 
ausreicht. 

> Schließlich wurde in den 
Tatbeständen der Entgelt
gruppen auch noch die Figur 
des „sonstigen Beschäftig
ten“ gegenüber der entspre
chenden Formulierung im 
TVöD/TVL erweitert (sowie 
sonstige Beschäftigte, de
nen „aufgrund ihrer Eig
nung“, statt wie im TVöD/
TVL „aufgrund vergleich
barer Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrung“ entsprechende 
Tätigkeiten  übertragen wur
den). 

Das Ergebnis ist eine „vertikale 
Durchlässigkeit“, bei der es nur 
auf die übertragene Tätigkeit, 
nicht aber vorhandene Ab
schlüsse ankommt. Das könnte 
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angemessen sein (gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit), ent
wertet aber vielleicht die Ab
schlüsse und vernachlässigt 
die Tatsache, dass die Ausge
bildeten aufgrund ihrer Aus
bildung eine breitere Ver
wendbarkeit vorhalten. 

< Stufenzuordnung

Vor allem für die Stufenzuord
nung bei Neueinstellungen 
sieht der MTV einen breiteren 
Spielraum des Arbeitgebers 
vor. Zwar gilt auch hier die Re
gel, dass Beschäftigte abhän
gig vom Vorliegen einschlägi
ger Berufserfahrung der Stufe 
1, 2 oder 3 zugeordnet werden 
(„Garantiestufe“). Von dieser 
Regeleinstufung ausgehend 
kann der Arbeitgeber den Be
schäftigten aber besser vergü
ten, in dem er 
> (zusätzliche) förderliche Vor

zeiten bei der Stufenzuord
nung ohne weitere Vorausset
zungen ganz oder teilweise 
berücksichtigt (§ 17 Abs. 1 a) 
oder 

> zur Deckung des Personal
bedarfs bei der Gewinnung 
qualifizierter Fachkräfte eine 
höhere Einstufung oder ein 
höheres Entgelt vorsieht 
(§ 17 Abs. 1 b) oder

> überdurchschnittliche Leis
tung oder Einsatz mit einer 
höheren Einstufung oder ei
nem höheren Entgelt hono
riert (§ 17 Abs. 1 c).

Bei den letztgenannten Varian
ten hat der Arbeitgeber die 
Möglichkeit, den Zusatzbetrag, 
der einer höheren als der Re
geleinstufung entspricht, als 
Garantiestufe zu qualifizieren, 
die dann für alle sonstigen An
sprüche und Entwicklungen 
maßgeblich ist. Ansonsten 
handelt es sich nur um eine 
übertarifliche Zulage.

Insgesamt führen die Stufen
zuordnungsvorschriften zu 
besseren Verdienstmöglichkei
ten, allerdings auch zu einer 
größeren Ungleichheit. Hinzu 
kommt, dass die Anwendung 
der „KannVorschriften“ nach 
der bisherigen Rechtsprechung 
zu den Vorschriften im TVöD/
TVL der Mitbestimmung des 
Betriebsrats entzogen sein 
dürfte.

Höhergruppierungen erfolgen 
im Gegensatz zum TVL stu
fengleich und im Gegensatz 
zum TVöD grundsätzlich unter 
Mitnahme der in der niedrige
ren EG verbrachten Zeit. Nur 
bei der stufengleichen Höher
gruppierung aus Garantiestu
fen, die zu einem mindestens 
gleichen Betrag führen, be
ginnt die Stufenlaufzeit von 
vorne.

Die stufengleiche Höhergrup
pierung unter Mitnahme der 
Stufenlaufzeit führt zu einer 
echten Verbesserung und ho

noriert die Übernahme höher
wertiger Tätigkeiten angemes
sener als im TVöD/TVL.

< Dreizehntes Monats-
einkommen und 
 Unternehmensbonus

Der MTV Autobahn sieht für 
alle EG ein volles dreizehntes 
Monatseinkommen mit flexib
len Auszahlungsvarianten vor, 
während die Jahressonderzah
lung im TVöD/TVL „sozial“ ge
staffelt ist und in den höheren 
EG nicht annährend an ein vol
les Monatsgehalt heranreicht. 
Ebenfalls positiv ist der in § 19 
MTV geregelte zusätzliche Un
ternehmensbonus, der an alle 
Beschäftigten in gleicher Höhe 
gezahlt wird (bei der Berech
nung des Topfes wird pro Ar
beitnehmer mindestens an 
zehn Prozent des Betrages der 
EG 10 Stufe 3, in der Regel so

gar mindestens an 20 Prozent 
dieses Betrages angeknüpft). 
Er ist an den Unternehmenser
folg gekoppelt und rückt das 
Thema Leistungsvergütung 
wieder in den Blickpunkt, das 
im TVL keine und im TVöD zu
letzt eine abnehmende Bedeu
tung hatte. 

< Sonstiges

Reisezeiten gelten im MTV als 
Arbeitszeit und werden bei 
Überschreiten der dienstplan
mäßigen beziehungsweise be
triebsüblichen Arbeitszeit mit 
15 Euro vergütet. Dies ist auch 
unter Berücksichtigung der ak
tuellen Entwicklung im TVöD 
Bund (wo entsprechend der no
vellierten beamtenrechtlichen 
Vorschrift des § 11 AZV ein 
Drittel der nicht anrechenba
ren Reisezeiten gutgeschrieben 
wird) oft günstiger. 

Der Manteltarifvertrag für die Autobahn GmbH des Bundes 
2021 Q054 GB vom 26. bis 28. Mai 2021 (Berlin) 
2021 Q061 GB vom 26. bis 28. Oktober 2021 (Bonn)

Die Eingruppierung in der Autobahn GmbH des Bundes 
2021 Q043 GB vom 1. bis 3. September 2021 (Berlin) 
2021 Q046 GB vom 2. bis 4. November 2021 (Nürnberg)

Autobahn GmbH – Betriebsverfassungsrecht kompakt  
(Grundschulung 1+2) 
2021 Q236 DL vom 17. bis 21. Mai 2021 (Nürnberg) 
2021 Q237 DL vom 14. bis 18. Juni 2021 (Königswinter) 
2021 Q238 DL vom 23. bis 27. August 2021 (Hannover)

Weitere Veranstaltungen werden, insbesondere nach Abschluss der 
Betriebsratswahlen, laufend auf www.dbbakademie.de veröffentlicht.

©
 W

el
ln

ho
fe

r D
es

ig
ns

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

> Polizeispiegel | dbb seiten | April 2021

35

dbb



fr
au

en

< Equal Pay Day

Jeder Cent Einkommensdifferenz ist ein Cent zu viel 
Zum Equal Pay Day am 10. März haben die dbb frauen die Bundes
regierung aufgefordert, gemeinsam mit den Arbeitgebenden den 
Gender Pay Gap zu schließen. Neben transparenten Bezahlstruktu
ren,  einer stärkeren Tarifbindung und besseren Aufstiegschancen 
für Frauen müsse vor allem auch die faire Verteilung von unbe
zahlten familiären Sorgelasten ermöglicht werden.

„Auch wenn der Gender Pay Gap seit dem vergangenen Jahr um 
zwei Prozent von 20 auf 18 Prozent geschrumpft ist, ist das kein 
Freibrief für Tatenlosigkeit. Jeder Cent, um den die Löhne von Män
nern und Frauen auseinanderklaffen, ist einer zu viel“, mahnte  
dbb frauen Chefin Milanie Kreutz am 10. März 2021. 

Arbeitgebende müssten gesetzlich zu mehr Lohntransparenz, 
 Tarifbindung und Gleichstand bei den Verdiensten verpflichtet wer
den: „Transparente und nachvollziehbare Entgeltstrukturen zahlen 
sich aus. Den Beweis liefert der öffentliche Dienst. Hier liegen die 
Verdienstunterschiede von Männern und Frauen im Schnitt bei 
rund sechs Prozent“, erklärte Kreutz. Dennoch sei auch im öffentli
chen Sektor noch viel zu tun: „Obwohl im öffentlichen Dienst mehr 
Frauen arbeiten als Männer, haben sie schlechtere Chancen, auf gut 
dotierte Positionen vorzurücken. Vor allem Teilzeitkräfte werden 
bei der Leistungsbewertung strukturell benachteiligt.“ 

„Ganz selbstverständlich gilt 
für Frauen im systemrelevan
ten öffentlichen Dienst: viel 
leisten, wenig bekommen. Im 
Laufe der CoronaKrise hat sich 
die Situation für Frauen zuse
hends verschärft: Alte Rollen
bilder und neue Erwartungen 
stehen im Gegensatz zueinan
der und werden den Lebensre
alitäten von Frauen nicht ge
recht“, warnte dbb Chef Ulrich 
Silberbach anlässlich des Inter
nationalen Frauentages am 
8. März 2021. Von der Bundes
regierung erwartet der dbb 
Chef, die im Grundgesetz 
 verankerte Verpflichtung zur 
Gleichstellung tatsächlich um
zusetzen. „Wir brauchen jetzt 
vor allem Investitionen in The
men, die wirklich zählen, wie 
Gleichstellung, Bildungsge
rechtigkeit, Digitalisierung, 
 effiziente Verwaltung und  
die Entlastung von Familien – 
insbesondere von Müttern  
und Alleinerziehenden.“ 

< Mehr Mitspracherecht 
für Frauen 

„Gleichstellungspolitik muss 
Teil der Krisenpolitik sein“, 
 bekräftigte auch dbb frauen 
Chefin Milanie Kreutz. Schließ
lich kümmerten sich vorrangig 
Frauen um die Bewältigung 
des akuten Pandemiegesche
hens und dessen Folgen. „Sie 
halten die Stellung in Kranken
häusern, Kitas und Grundschu
len, in Gesundheitsämtern und 
in den Familien. Ihnen, den All
tagsheldinnen, gebühren nicht 

nur Respekt und finanzielle 
Wertschätzung. Ihnen gebührt 
ein Mitspracherecht in Füh
rungsetagen, Krisenstäben 
und politischen Gremien“, 
stellte Kreutz heraus.

Auch müssten Politik und Ar
beitgebende noch viel enger 
zusammenarbeiten und gleich
stellungsorientierte Lösungen 
erarbeiten. Vorbild könnte der 
öffentliche Dienst sein. „Digi
tale Lösungen, vorbildliche 
 HomeofficeRoutinen, aber 
auch bedarfsgerechte betrieb
liche Betreuungsmöglichkeiten 
und flexible Führungsmodelle 
müssen in allen Bereichen der 
Verwaltung Schule machen. 
Dazu gehören nicht nur der 
Ausbau der digitalen Ver wal
tungs in frastruktur, sondern 
auch die gezielte Ausbildung 
und Entwicklung einer gleich
stellungsorientierten Arbeits 
und Führungskultur als nach
haltiges Investment in die 
Zukunft“, forderte Kreutz.

< Viele Herausforderungen 
für die Frauen in der EU

Um das Bewusstsein für die 
Situation von Frauen während 
der COVID19Krise zu schär
fen, feierte der Frauenrechts
ausschuss des Europäischen 
Parlaments den diesjährigen 
Internationalen Frauentag mit 
einem interparlamentarischen 
Treffen, das unter dem Motto 
„Wir sind stark: Frauen führen 
den Kampf gegen COVID19 
an“ stand. Die stellvertretende 

dbb Bundesvorsitzende und 
Vorsitzende im Ausschuss für 
Chancengleichheit (FEMM)  
der europäischen dbb Dach
gewerkschaft CESI, Kirsten 
Lühmann, lobte die Europäi
sche Union, dass sie von An
fang an Maßnahmen ergriffen 
habe, um die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern. 
Dass das Europäische Parla
ment im Zusammenhang mit 
dem diesjährigen Internatio
nalen Frauentag verdeut liche, 
wie wichtig die Rolle der Frau 
im Kampf gegen die  COVID19 
Pandemie ist, sei ein richtiges 
Zeichen. 

Gleichzeitig gelte es aber  
auch zu verdeutlichen, dass 
Frauen von der Krise beson
ders schwer getroffen wurden, 
da viele durch diese in unsiche
re oder prekäre Arbeitsverhält
nisse geraten seien. „Bereits 
erreichte Fortschritte in der 
Gleichstellung von Mann und 
Frau – insbesondere bei der 
gleichberechtigten Aufteilung 
von Haus und Erwerbsarbeit 
– drohen verloren zu gehen. 
Darüber hinaus hat der anhal
tende Lockdown zu einer Zu
nahme von häuslicher Gewalt 
geführt“, so die CESIFEMM
Vorsitzende.   

Internationaler Frauentag

Gleichstellung als  
Teil der Krisenpolitik
Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat der   
dbb an die gewaltige Leistung der weiblichen Beschäf
tigten in der CoronaPandemie erinnert. Die Vorsitzende 
der dbb frauen, Milanie Kreutz, und dbb Chef Ulrich Silber
bach forderten Politik und öffentliche Arbeitgeberinnen 
auf, gleichstellungspolitisch an einem Strang zu ziehen.
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Internationaler Frauentag

Frauen sind die  
Heldinnen der Pandemie
Zum Internationalen Frauentag hat die dbb jugend mehr   
Wertschätzung und aktive Förderung von Frauen gefordert. 

„Die CoronaKrise führt uns 
deutlich vor Augen, welchen 
riesigen Beitrag Frauen für un
sere Gesellschaft leisten. In je
nen Bereichen, die in der Pande
mie besonders gefordert sind 
– zum Beispiel in Pflegeeinrich
tungen, Krankenhäusern, Kin
dertagesstätten, Schulen und 
Gesundheitsämtern –, gehen 
sie tagtäglich an ihre Grenzen. 
Aber auch zu Hause stemmen 
sie den Großteil der Sorgear
beit, ersetzen die Lehrerin im 
Homeschooling und schmeißen 
nebenbei den Haushalt. Der Be
griff ‚systemrelevant‘ ist da nur 
angebracht. Die Leistung der 
Frauen für unsere Gesellschaft 
verlangt uneingeschränkte 
Wertschätzung“, erklärte dbb 
jugendChefin Karoline Herr
mann zum Internationalen 
Frauentag am 8. März 2021.

Von der Politik erwartet die 
dbb jugend deutlich mehr als 
reine Worthülsen der Anerken
nung. „Frauen sind die Heldin
nen der Pandemie und so müs
sen wir sie auch behandeln. Sie 
brauchen Unterstützung in 

Form einer gleichstellungs
orientierten Politik“, betonte 
Herrmann. Das schließe vor al
lem auch die gleichberechtigte 
Repräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen und poli
tischen Gremien ein. 

Philipp Mierzwa, dbb jugend
Vize, ist davon überzeugt,  
dass dies nur gelingen  
kann, wenn Männer 
und Frauen in die
sem Punkt Hand in 
Hand arbeiten: 
„Wenn wir mehr 
Frauen in Führungs
positionen und Spit
zenämtern wollen, 
dann reicht es nicht 
aus, mehr weiblich 
besetzte DAXVor
stände zu fordern. 
Junge Frauen müssen 
auf dem gesamten 
Weg dahin die glei
chen Chancen haben 
wie ihre männlichen 
Kollegen. Da sind vor 
 allem auch die Män
ner gefordert, die 
derzeit noch über

wiegend die 
Entscheidungs
positionen ein
nehmen. Sie 
müssen sich für 
mehr Gleichbe
rechtigung auf 
allen Ebenen 
starkmachen.“ 
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Aufbruch in die digitale Kommunikation
Unter dem Motto „Zurück in 
die Zukunft – Frauenpolitik 
gestern, heute, morgen“ fin-
det der dbb bundesfrauenkon-
gress – das höchste Gremium 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung – coronabedingt erstmals 
im digitalen Format statt. 

Am Vormittag des 13. April 
2021 startet der 12. dbb bun
desfrauenkongress mit Neu
wahlen der Geschäftsführung. 
Die Beratungen über zahlrei
che politische Anträge schlie
ßen sich an. Am Nachmittag 
laden die dbb frauen im Rah
men der öffentlichen Veran

staltung Interessierte zu einer 
öffentlichen OnlineDiskussion 
mit Vertreterinnen aus Politik, 
Verwaltung und Gewerkschaft 
ein. Die Übertragung erfolgt ab 
15.30 Uhr im Livestream.

Den Auftakt der öffentlichen 
Veranstaltung macht die neu 
gewählte Vorsitzenden der dbb 
bundesfrauenvertretung, die 
in die politische Thematik ein
führt. Eine erste Bilanz, was die 
Bundesregierung in der aktuel
len Legislatur geschafft und 
welche Baustellen in Sachen 
Gleichstellung noch offen sind, 
wird Juliane Seifert, Staatsse

kretärin im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, in einem Impuls
vortrag ziehen. In der anschlie
ßenden Podiumsdiskussion mit 
Abgeordneten der Bundestags
fraktionen werden die not
wendige Weiterentwicklung 
frauen und familienpolitischer 
Maßnahmen zur Debatte ste
hen. Darüber hinaus wird der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach ein Grußwort an die 
Teilnehmenden richten.

Der dbb bundesfrauenkon
gress tritt alle fünf Jahre zu
sammen, um die Grundsätze 

für die frauenpolitische Arbeit 
im dbb beamtenbund und ta
rifunion festzulegen. 2021 ge
schieht das zum ersten Mal im 
digitalen Raum. 

„Zurück in die Zukunft – 
Frauenpolitik gestern,  
heute, morgen“ 

Öffentliche Veranstaltung im 
Rahmen des dbb bundesfrauen
kongresses 2021

13. April 2021 ab 15.30 Uhr  
im Livestream unter www.
dbbbundesfrauenkongress.de

Alle wichtigen Informationen 
rund um den dbb bundesfrauen
kongress 2021 im Internet: 
www.dbbfrauen.de
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Glückliche Gewinnerin
Überwältigende Resonanz 
fand die Aktion im dbb vor
teilsClub, bei der die Club
Mitglieder schildern konn
ten, wie sie mit dem mobilen 
Arbeiten daheim klarkom
men. Mitgemacht hatte 
auch BDZMitglied Sandra 
SchulzeBrandt aus Hennef. 
Vor Kurzem überreichte ihr 
Alexander Konzack vom dbb 
vorsorgewerk ihren Gewinn, 
einen iMacComputer.

 < Umfassender Gesundheitsschutz

Gesetzlich Krankenversicherte sind häufig mit Leistungsbegren
zungen und kürzungen konfrontiert. Das private Aufstocken der 
gesetzlichen Leistungen gewinnt daher an Bedeutung, um wichti
ge ärztliche Behandlungen nicht komplett aus der eigenen Tasche 
zahlen zu müssen. Die DBV Deutsche Beamtenversicherung, lang
jähriger Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk rund um Ab
sicherung, gewährt bis 30. Juni 2021 zusätzlich zu den attraktiven 
Beitragsnachlässen für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen wei
tere Vergünstigungen.

Vorteil 1: Bei den Zahnzusatzversicherungen sind alle DENTTarif
varianten ohne Wartezeit abschließbar! Wählbar sind eine sehr 
günstige Grundabsicherung (bereits ab 2,50 Euro mtl.) bis hin zu 
einem Premiumschutz.

Vorteil 2: Die stationäre Vorsorge KOMFORT lässt sich im Paket mit 
dem ambulanten Ergänzungsschutz MED mit einer erleichterten 
Risikoprüfung abschließen. So erhält man beispielsweise Leistungen 
durch Heilpraktiker und Ärzte für Naturheilverfahren bezuschusst, 
auch  Sehhilfen und erweiterte Vorsorgeuntersuchungen (nicht erst 
ab einem bestimmten Lebensalter) werden übernommen.

Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk erstellen gerne  
ein  individuelles Krankenzusatzversicherungsangebot.  
Telefon: 030.40816444 – montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. 
Auf Wunsch wird auch ein Berater vor Ort vermittelt.

Ratenkredite

Für mehr finanziellen Spielraum
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst erhalten Ratenkredite zu günstigen Konditionen.

Selbst vernünftig Wirtschaf
tenden können unvorherseh
bare Ausgaben das Konto ins 
Minus treiben. Eine plötzliche 
Finanzflaute über einen Dispo
kredit auszusitzen, ist eine 
schlechte Lösung, da die Dispo
zinsen zum Teil weit über zehn 
Prozent liegen. Helfen kann die 
Inanspruchnahme eines Raten
kredits: Bei einem Ratenkredit 
weiß die Bank genau, welche 
Raten gezahlt werden und 
wann der Kredit vollständig 
abgezahlt ist. Diese Sicherheit 
wird mit günstigen Zinsen für 
die Kreditnehmer belohnt. 

Wer doch in den Dispo ge
rutscht ist, kann mit dem Geld 
aus dem Ratenkredit das eige
ne Konto auf einen Schlag in 
den grünen Bereich bringen 
und hat sofort seine Finanzsi
tuation entspannt und in ge
ordnete Bahnen gelenkt. Auch 
das Umschulden alter Kredite 
mit hohen Zinsraten kann sich 
lohnen. 

 < Tipps für die Kreditsuche

Bei der Suche nach einem guten 
Kreditangebot sollte man sich 
aber immer den Effektivzins 

nennen lassen, in dem alle Ne
benkosten eingerechnet sind. 
Ansonsten ist eine Vergleich
barkeit nahezu unmöglich. Kre
dite werden oft zu bonitätsab
hängigen Zinsen vergeben. Den 
genauen Zinssatz erfährt man 
dabei erst, nachdem ein per
sönliches Angebot eingeholt 
wurde. Hierbei prüft die Bank 
die Bonität und holt bei der 
Schufa Informationen ein. 
 Bestehen Sie darauf, dass die 
Bank dabei eine „Anfrage Kre
ditkonditionen“ und nicht eine 
„Kreditanfrage“ stellt, Letztere 
kann sich negativ auf den 
 SchufaScore auswirken.

 < Vorbereitung ist wichtig

Bevor man mit einer Bank in 
Kontakt tritt, sollte genau 
überlegt sein, welche Kredit
summe benötigt wird. Ver
braucherschützer raten, eine 
ehrliche Haushaltsrechnung 

aufzusetzen, bei der sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben ge
genübergestellt werden. Nach 
Abzug der Ausgaben sollte ge
nügend Spielraum für Unvor
hergesehenes und die Kredit
rate bleiben.

 < Kreditangebote beim 
dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet 
für dbb Mitglieder und ihre 
 Angehörigen sorgfältig ausge
wählte Kredit und Darlehens
angebote an, wie beispielswei
se den OnlineWunschkredit 
der BBBank. Der Abschluss 
 erfolgt komplett online und 
damit ohne direkten persön
lichen Kontakt! Tipp: Auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/ 
beamtenkredit kann ein in
dividuelles Kreditangebot 
 angefordert werden. Noch 
schneller geht es mit den 
 OnlineRechnern.  sb
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Urteil des Monats

Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst

Auslese darf sein
Öffentliche Arbeitgebende können bei der Neube
setzung einer Stelle ein bestimmtes Auswahlprofil 
erstellen und die dortigen Kriterien auch gewich
ten. Hierbei sind sie jedoch nicht uneingeschränkt 
frei, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) klarstellte. 

Beachtet werden muss, dass 
sogenannte „harte“ fachliche 
Kriterien stärker gewichtet 
werden als die sogenannten 
„weichen“ Kriterien. Auch soll
ten sich die im Anforderungs
profil genannten Kriterien bei 
der späteren Bewertung der 
Bewerber wiederfinden (BAG, 
Urteil vom 28. Januar 2020,  
Az.: 9 AZR 91/19).

Der Kläger ist Volljurist und ver
fügt über die akademischen Gra
de „Master of Laws“ und „Mas
ter of Public Administra tion“.  
Er bewarb sich auf eine von der 
Beklagten ausgeschriebenen 

Stelle als „Leitende(r) Sach
bearbeiter(in) für Öffentliche 
Ordnung und Sicherheit“. Das 
Anforderungsprofil setzte zahl
reiche harte und weiche Kriteri
en voraus. Zu den Bewerbungs
gesprächen lud die Beklagte von 
insgesamt zwölf Bewerbenden 
drei ein. Der  Kläger erhielt keine 
Einladung. Die Beklagte traf ihre 
Entscheidung aufgrund einer 
Auswahlmatrix, in der sie die 
Qualifikation der Bewerbenden 
nach Punkten bewertete. Zu 
diesen Kriterien gehörten unter 
anderem auch allgemeines Auf
treten und Erscheinungsbild, 
allgemeine Berufserfahrung, 

verschiedene Auf
gaben in Jobs, Mobili
tät, Grundmotivation, Team
fähigkeit, Verfügbarkeit und 
Lernbereitschaft. 

Die ausgeschriebene Stelle 
 erhielt sodann ein Bewerber, 
den die Beklagte unter der 
Nummer 10 führte. Der Kläger 
bekam eine schriftliche Absa
ge. Gegen diese Entscheidung 
reichte er Klage ein. Er hat die 
Auffassung vertreten, er sei 
nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung der bestge
eignete Bewerber gewesen und 
daher von der Beklagten finan
ziell so zu stellen, als wäre ihm 
die Stelle übertragen worden. 
Zudem sei die Position richti
gerweise mit der Entgeltgrup
pe 10, mindestens aber der Ent
geltgruppe 9b TVöD/VKA zu 
bewerten. Der Kläger verlor 
letztlich in allen Instanzen.

Das BAG be
stätigte zwar 

das Urteil des 
Landgerichts, 

stellte aber klar, 
dass die Beklagte hier 

erhebliche Fehler bei der 
 Bewertung der Bewerbenden 
gemacht hat. Das Landgericht 
wies die Klage mit der Begrün
dung ab, dass die Beklagte den 
Bewerber aufgrund der erarbei
teten Auswahlmatrix vorziehen 
durfte. Dieser Ansicht folgt  
das BAG jedoch nicht, da die 
Auswahlmatrix der Beklagten 
Kriterien enthält, die sich im 
Stellenprofil überhaupt nicht 
wiederfinden. Darüber hinaus 
sieht das BAG einen Verstoß ge
gen das in Art. 33 Abs. 2 Grund
gesetz (GG) verankerte Leis
tungsprinzip, wenn sämtliche 
Kriterien gleich gewichtet wer
den. Denn danach hat jeder 
Deutsche nach seiner Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leis
tung gleichen Zugang zu jedem 
öffentlichen Amt, zu dem auch 
solche Stellen wie die der Be
klagten gehören.  

Model Foto: Colourbox.de

Internationaler Tag der Sozialen Arbeit
Für mehr Wertschätzung  
und bessere Rahmenbedingungen 

Die CoronaPandemie hat die 
schwierigen Ausbildungs und 
Arbeitsbedingungen in der 
 sozialen Arbeit noch einmal 
verschärft. Die Fachkräfte
kampagne #dauerhaftsystem
relevant vom Deutschen Be
rufsverband für Soziale Arbeit 
(DBSH) fordert mehr Wert
schätzung und bessere Rah
menbedingungen für Sozialar
beiterinnen und Sozialarbeiter. 
Der dbb begrüßt die Initiative.

„In der Krise brauchen beson
ders Kinder, ältere Menschen 
oder Menschen mit Behinde
rung eine professionelle und 

persönliche Unterstützung. 
Sozialarbeiter und Sozialarbei
terinnen schlagen Brücken 
und sichern vielen Menschen 
die gesellschaftliche Teilhabe. 
Das muss honoriert werden“, 
sagte dbb Chef Ulrich Silber
bach anlässlich des Interna
tionalen Tages der Sozialen 
Arbeit am 16. März 2021.

Der Deutsche Berufsverband 
für Soziale Arbeit (DBSH) hat 
elf Forderungen aufgestellt, 
um die Profession der Sozia
len Arbeit aufzuwerten. Dazu 
zählen beispielsweise die Ver
gütung von (Pflicht)Praktika, 

mehr Studienplätze sowie 
eine Integration der Tarifbin
dung in die Ausschreibungen 
für soziale Dienstleistungen. 
„Die CoronaPandemie hat 
deutlich gezeigt, wie wichtig 
sozialer Zusammenhalt in der 
Gesellschaft ist. Soziale Arbeit 
hat dabei eine Schlüsselrolle: 
Sie begleitet, unterstützt  

und stärkt die Menschen,  
ihr  eigenes Leben zu gestal
ten. Dafür brauchen wir bes
sere Rahmenbedingungen“, 
sagte die DBSHBundesvorsit
zende Nicole Plettau. „Am 
 Internationalen Tag der So
zialen Arbeit machen wir auf
merksam: Soziale Arbeit ist  
#dauerhaftsystemrelevant!“
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 < BSBD

Kritik an Impfstrategie

Nach den höheren Altersgrup
pen sowie dem medizinischen 
Personal sollten nun die Sicher
heitskräfte – unter anderem im 
Justizvollzug – geimpft werden, 
forderte der Bund der Strafvoll
zugsbediensteten Deutschland 
(BSBD) am 8. März 2021.

Da die Bundesregierung und 
das Bundesjustizministerium 
es nicht schaffen würden, den 
Justizvollzug einheitlich und 
prio ritär zu impfen, wandte 
sich der BSBD mit seiner Forde
rung an die Landesregierungen.

Der Justizvollzug gehöre zu 
dem Arbeitsbereich, in dem 
sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nur sehr bedingt 
schützen könnten, da Mindest
abstände nicht einzuhalten 
 seien. Immer wieder würden 
Infektionen die Vollzugsanstal
ten an den Rand des Mögli
chen bei der Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung 
bringen, da bereits eine Infek
tion ein umfangreiches Qua
rantänemaßnahmenpaket 
 erforderlich mache. In der 
 Vergangenheit hat der BSBD 
auf die schlechten Personal
bestände hingewiesen, die  
sich bei jeder vermuteten oder 
nachgewiesenen Infektion um 
ein Vielfaches verringern. Die 
Versorgung der Gefangenen 
und die zeitgleiche Gewähr
leistung des Dienstbetriebes 
und damit der Sicherheit eini
ger Anstalten seien damit 
stark gefährdet. 

 < DPhV

Zukunftspakt Bildung 
schmieden

Der Deutsche Philologen
verband (DPhV) erwartet von 
den Kultusministern und den 
Ministerpräsidenten der Län
der, dass zeitnah die Bildungs
weichen für die Zeit nach der 
CoronaPandemie gestellt 
 werden. Notwendig seien 
Maßnahmen zum Schulbau, 
zur Entlastung der Lehrkräfte 
sowie für eine bessere Förde
rung der Schülerinnen und 
Schüler, teilte der DPhV am 
17. März 2021 mit.

„Corona zeigt uns gnadenlos 
auf, wo wir in der Zeit vor der 
Pandemie nicht genügend in 
unser Bildungssystem inves
tiert haben. Die Kultusminister
konferenz muss den Minister
präsidenten ein ‚Zukunftspakt 
Bildung‘ abverlangen, damit 
wir nach der Pandemie aus  
den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt haben“, stellte die Ver
bandsvorsitzende Susanne 
 LinKlitzing klar.

Die Ministerpräsidenten und 
der Bund müssen nach Auffas
sung des DPhV die Kommunen 
für eine zeitgemäße Ausstat
tung der Schulgebäude kon
zeptionell und finanziell unter
stützen. Lehrkräfte bräuchten 
eine Entlastung durch eine 
planmäßige Senkung des Un
terrichtsdeputats sowie die 
Gewinnung von mehr Lehr
kräftenachwuchs. Nicht zu
letzt müssten finanzielle Rück
lagen und geschultes Personal 

für die fachbezogene Einzel 
und Kleingruppenförderung 
parallel zum herkömmlichen 
Unterricht mit verbesserten 
Rahmenbedingungen für alle 
Beteiligten zur Verfügung 
 stehen.

In einem Zukunftspakt Bil
dung soll zudem ein ergän
zendes Mentoring für Kinder 
und Jugendliche in Präsenz 
und per Telefon enthalten 
sein: Geschulte Studierende 
begleiten Kinder und Jugend
liche bei ihrer Tagesgestal 
tung und ihren Zielen beim 
Lernen.

„Heute aus den Fehlern des 
Gestern zu lernen und das 
Morgen im Blick zu haben – 
das ist das Ziel von Bildung 
und das ist mit dem ,Zukunfts
pakt Bildung‘ jetzt Aufgabe  
der Ministerpräsidenten sowie 
ihrer Finanz und Kultusminis
ter“, sagte LinKlitzing. 

 < VDStra.

Baustellenverkehr besser 
überwachen

Der Bundesvorsitzende der 
VDStra.Fachgewerkschaft der 
Straßen und Verkehrsbeschäf
tigten, HermannJosef Siebig
teroth, hat den Deutschen Ver
kehrsgerichtstag aufgefordert, 
die steigende Anzahl der Un
fälle mit schweren Lkw, in die 
Beschäftigte der Autobahn 

GmbH und der Straßenbau
verwaltungen involviert sind, 
zu  thematisieren.

Mit Blick auf den stetig 
 wachsenden Güterstraßen
verkehr sei es zwingend er
forderlich, mit Gesetzen und 
Änderungen der Straßenver
kehrsordnung gegenzusteu
ern. Als mögliche Maßnah
men nannte Siebigteroth das 
generelle LkwÜberholverbot 
bei Geschwindigkeiten unter 
50 Kilometer pro Stunde und 
die eng maschige Überwa
chung des Tempolimits in 
Baustellen. „Gerade in be

weglichen Arbeitsstellen fin
det derzeit überhaupt keine 
Tempoüber wachung statt“, 
kritisiert  Siebigteroth. Mit die
sen In strumenten könne der 
oft lebensgefährliche Arbeits
platz der Beschäftigten der 
Autobahn GmbH und der Stra
ßenbauverwaltungen  sicherer 
 gemacht werden. 

> René Müller,  
Bundesvorsitzender des BSBD

> HermannJosef Siebigte roth,  
Bundesvorsitzender des VDStra. 

> Susanne LinKlitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

 < Kurz notiert

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat am 5. März 2021 
den Vorschlag des Bundesrates begrüßt, den Schulen und Kinder
tagesstätten für die Umsetzung der Masernimpfpflicht mehr Zeit 
zu geben. „Momentan ist es eine hohe Zusatzbelastung, auch weil 
die Kinder und Eltern nicht im gewohnten Turnus in der Schule 
sind und die Vorlage der notwendigen Papiere nicht erfolgen kann. 
Zudem ist es für die Leitungen der Bildungseinrichtungen bei aller 
Unterstützung des wichtigen Anliegens nicht die höchste Priorität. 
In diesem Rahmen möchten wir nochmals auf unsere Forderung 
nach Schulgesundheitsfachkräften hinweisen. Diese medizinisch 
ausgebildete Person könnte die Kontrolle der Impfausweise vor
nehmen und auch das Vorgehen für eine Nachimpfung beraten. 
Leider sind die Pilotprojekte aus Brandenburg und Hessen noch 
immer nicht in allen Ländern umgesetzt worden“, kritisierte VBE
Bundesvorsitzender Udo Beckmann.
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 < DPolG

Situation der Polizei  
 besorgniserregend

„Die Lage ist besorgniserre
gend, die Einsatzkräfte stehen 
täglich im Kreuzfeuer von 
Gegnern der CoronaPolitik 
und Befürwortern, die sich 
 unversöhnlich und wenig dia
logbereit gegenüberstehen. 
Zugleich reicht der Wider
stand gegen CoronaRegeln, 
die teilweise niemand mehr 
versteht, bis weit in bürger
liche Kreise der Gesellschaft 
hinein“, sagte der Bundesvor
sitzende der Deutschen Poli
zeigewerkschaft (DPolG), Rai
ner Wendt, am 3. März 2021. 

„Einfachste Maßnahmen der 
Polizei, wie etwa die Feststel
lung von Personalien oder der 
Hinweis auf bestehende Re
gelungen, lösen Widerstands
handlungen und größere Poli
zeieinsätze aus, weil viele 
Menschen nicht mehr verste
hen, was da beschlossen 
wird. Die Einsatzkräfte ste
hen zwischen allen Fronten 
und sollen für Ordnung sor
gen und die Befolgung von 
Verboten durchsetzen, das 
fällt zunehmend schwer.“  
Die DPolG befürchtet, dass 
die Situation weiter eskalie
ren könnte, an vielen Einsatz
orten sei die Stimmung auf
geheizt und aggressiv. Der 
Protest gegen die Politik rich
te sich zunehmend gegen  
die Polizei, die vielfach sogar 
aufgefordert werde, ihre ge
setzlichen Aufgaben zu igno
rieren. 

Fortschritte sieht die DPolG 
bei der Impfung der Einsatz
kräfte, die zunächst am Ende 
der Prioritätenliste gestanden 
hatten. „Unser Protest hatte 
weitgehend Erfolg, jedenfalls 
sorgen die jeweiligen Ministe
rien jetzt dafür, dass unsere 
Kolleginnen und Kollegen 
schnellstmöglich die Möglich
keit erhalten, geimpft zu wer
den. Aber das alles muss viel 
schneller gehen, Polizeiarbeit 
kann man kaum ins Homeoffice 
verlagern“, machte Wendt 
deutlich. 

 < GDL

Eisenbahn-Flächentarifver-
trag für gesamtes Personal

Die Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL) hat der 
Deutschen Bahn am 5. März 
2021 ihre Forderungen zu den 
Tarifverhandlungen 2021 zuge
sendet. Sie fordert für das ge
samte direkte Personal einen 
EisenbahnFlächentarifvertrag 
(EFTV) mit einer Entgelterhö
hung um 4,8 Prozent zum 
1. März 2021 sowie eine Coro
naPrämie von 1 300 Euro.

Der neue Tarifvertrag soll bei 
der DB neben dem Zugpersonal 
auch für die Arbeitnehmenden 
der Fahrzeuginstandhaltung, 
des Netzbetriebs und für die 
Fahrweginstandhaltung gelten. 
Darüber hinaus legt ihn die GDL 
bei allen Verhandlungen mit 
Eisenbahnverkehrs und Eisen
bahninfrastrukturunternehmen 
in Deutschland zugrunde. Die 
Ergebnisse sollen für das gesam

te direkte Personal in Deutsch
land gelten. „Wir  werden nicht 
zulassen, dass unsere Kollegen 
mit einem Sanierungstarifver
trag mit  Reallohnverlust abge
speist werden und obendrein 
noch Abstriche bei ihrer Frei
zeitplanung im ohnehin un
regelmäßigen Schichtdienst 
hinnehmen müssen. Sie haben 
den Verkehr auf der Schiene 
rund um die Uhr selbst in der 
schlimmsten CoronaKrise si
cher und zuverlässig aufrecht
erhalten und tun das immer 
noch“, sagte GDLBundesvor
sitzender und dbb Vize Claus 
Weselsky.

In den Haustarifverträgen sol
len unternehmensspezifische 
Regelungen geschlossen wer
den. So fordert die GDL bei der 
DB bespielsweise die Einfüh
rung von Zulagen aufgrund der 
hohen Lebenshaltungskosten 
in Ballungs räumen.

Verhandlungstermine wurden 
noch nicht vereinbart, denn zu
nächst muss die Frage der An
wendung des Tarifeinheitsge
setzes geklärt werden. „Die 
garantierte Anwendung der 
GDLTarifverträge ist zwingend 
erforderlich. Erst nach der Klä
rung dieses grundsätzlichen 
Problems können inhaltliche 
Tarifverhandlungen geführt 
werden“, so Weselsky. 

 < BDZ

Expertise zu Verbrauch-
steuergesetzen 

Die Bundesregierung hat einen 
Gesetzentwurf zur Änderung 
von Verbrauchsteuer gesetzen 
vorgelegt, der am 22. Februar 
2021 in einer  öffentlichen An
hörung des  Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestages be
raten wurde. Weiterer Bestand
teil der Anhörung war ein Än
derungsantrag der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD zur Umwand
lung der Financial Intel ligence 
Unit (FIU) in eine eigenständige 
Direktion der Generalzolldirek
tion. Der stellvertretende Bun
desvorsitzende der Deutschen 

Zoll und Finanzgewerkschaft 
(BDZ), Thomas Liebel, hat als 
Sachverständiger an der Bera
tung teilgenommen.

Mehrere Fraktionen befragten 
Liebel zur Sichtweise des BDZ 
hinsichtlich des Vorhabens zur 
Änderung der Verbrauchsteu
ergesetze und der geplanten 
Neuausrichtung der FIU. Liebel 
rückte dabei insbesondere die 
Interessen und Anliegen der 
betroffenen Zöllnerinnen und 
Zöllner in den Mittelpunkt der 
Anhörung.

Mit dem Gesetzentwurf wer
den im Wesentlichen die EU
Richtlinie zur Festlegung des 
allgemeinen Verbrauchsteuer
systems sowie die EUÄnde
rungsrichtlinie zur Harmo
nisierung der Struktur von 
Verbrauchsteuern auf Alkohol 
in nationales Recht umgesetzt. 
BDZVize Liebel drang ange
sichts der Neuregelungen auf 
eine sichtbare Verstärkung der 
Verbrauchsteuerbereiche der 
Zollverwaltung. Der BDZ hält 
eine personelle Stärkung im 
dreistelligen Bereich für unab
dingbar. 

Im Zuge der Anhörung stellte 
Liebel auch die Entwicklung 
der FIU seit deren Verlagerung 
vom Bundeskriminalamt als 
funktionale Behörde in die 
Zollverwaltung dar. Der BDZ 
forderte die Generalzolldirek
tion auf, die geplanten perso
nellen Unterstützungsmaß
nahmen der FIU transparent 
zu machen, um qualitative 
und verlässliche Aussagen zu 
erhalten. 

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Thomas Liebel, stellvertretender  
Bundes vorsitzender des BDZ

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL
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„Technik, Teamwork, frische Luft und konkrete
Zukunftsarbeit für die Region im Dialog mit den
Bürgern - ein toller Job!“

Weitere 150 Berufsprofile im Öffentlichen Dienst und Annette im

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Annette Ringlstetter
Vermessungstechnikerin

_1I1VG_Vermessungstechnikerin_RZ_Plakat_A1_5(1).pdf; s1; (594.00 x 841.00 mm); 11.Jan 2019 10:11:56; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

 < VDR und BvLB

Nationale digitale Bildungs-
plattform begrüßt

Die Vorsitzenden des Verban
des der Deutschen Realschul
lehrer (VDR) und des Bundes
verbandes der Lehrkräfte für 
Berufsbildung (BvLB) begrüßen 
die Idee des Bundes, eine „Initi
ative für digitale Bildung“ ins 
Leben zu rufen. Die digitale 
Auftaktveranstaltung hatte auf 
Impuls von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am am 22. Fe
bruar 2021 stattgefunden.

„Die Schaffung einer rechts
sicheren nationalen digitalen 
Bildungsplattform ist ein längst 
überfälliger Schritt in die rich
tige Richtung“, kommentierte 
Jürgen Böhm, Bundesvorsitzen
der des Deutschen Realschul
lehrerverbandes (VDR), die im 
Rahmen einer digitalen Auf
taktveranstaltung gestartete 
Initiative der Bundesregierung. 
Böhm hält die Initiative für ei
nen überfälligen Schritt, der 
endlich Raum für Innovation, 
für Rechtssicherheit und die 
Vernetzung der Schulen und 
Schüler in Deutschland schaf
fen muss. „Wichtig ist, dass die 
nationale Initiative die techni
schen und materiellen Voraus
setzungen zur Verfügung stellt, 
um Bildung im digitalen Zeital
ter besser gelingen zu lassen“, 
betonte Böhm, der auch stell
vertretender dbb Bundesvor
sitzender ist. Dabei dürften 
 jedoch bestehende digitale 
Plattformen und Bildungsange
bote nicht abgewürgt und ver
drängt werden. Eine Plattform 

auf nationaler Ebene könne  
die Angebote der einzelnen 
Bundesländer nur ergänzen,  
sie jedoch nicht ersetzen. 

Auch der Bundesverband der 
Lehrkräfte für Berufsbildung 
(BvLB) begrüßte die Initiative: 
„Schön, dass die Politik nach gut 
einem Jahr Corona und einer 
längst an Fahrt aufgenomme
nen digitalen Transformation 
endlich die Wichtigkeit des The
mas erkannt hat. Bereits heute 
gibt es gute, funktionierende 
Bildungsplattformen in den un
terschiedlichen Bundesländern, 
die als Vorbild dienen sollten 
und implementiert gehören. 
Nutzbar und zielführend ist eine 
Bildungsplattform nur, wenn 
man wie bei einem Legokasten 
einzelne datenschutzkonforme 
Steinchen als Module bedarfs
gerecht einsetzen kann – jeder
zeit sowie schulformübergrei
fend. Davor müssen endlich die 
500 Millionen Euro aus Bundes
mitteln für die digitalen Endge
räte der Lehrkräfte fließen, da
mit die digitalen Angebote auch 
angewandt werden können“, 
sagte der BvLBBundesvorsit
zende Joachim Maiß. 

 < NBB

Verwaltungsstudie 
 bewertet

Der Niedersächsische Beamten
bund und Tarifunion (NBB) be
dauerte am 10. März 2021 die 
Ergebnisse der durch die Drei
QuellenMediengruppe in Auf
trag gegebenen repräsentativen 
AllensbachStudie zur Leistungs

fähigkeit der niedersächsischen 
Verwaltung und sieht sich dabei 
gleichzeitig in den eigenen Be
fürchtungen bestätigt.

So bewertet der Vorsitzende 
des Beamtenbund und Tarifun
ion Niedersachsen (NBB), Alex
ander Zimbehl, die Ergebnisse 
der Studie dahingehend, dass 
jetzt auch in der Öffentlichkeit 
die strategischen und organisa
torischen Defizite in der nieder
sächsischen Landesverwaltung 
deutlich zutage treten. „Wir ha
ben in der Vergangenheit im
mer wieder darauf hingewie
sen, dass die Grundstrukturen 
der Verwaltung sich den mo
dernen Zeiten anpassen müs
sen. Das ist leider nicht erfolgt. 
Nun empfinden die Bürgerin
nen und Bürger die Verwaltung 
zunehmend als ineffizient und 
nicht leistungsfähig. 

Die Ergebnisse der Allensbach
Studie erwecken den Eindruck, 
dass die Beschäftigten in der 
niedersächsischen Landesver
waltung das Problem darstel
len. Das bestreitet der NBB 
 vehement: „Das Problem sitzt 
nicht an den Schreibtischen in 
den Ämtern und Behörden. 
Das Problem sitzt in den Ent
scheidungsgremien, die unter 
anderem die Digitalisierung 
sträflich vernachlässigt haben.“

Alexander Zimbehl weist dabei 
nachdrücklich darauf hin, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter in der öffentlichen Ver
waltung gerade in den vergan
genen Monaten der Pandemie, 
trotz teilweise widrigster Vor
aussetzungen, mit beeindru
ckendem Engagement dazu bei
getragen haben, Niedersachsen 
durch diese Krise zu manövrie
ren. „Der Ministerpräsident und 
sein Kabinett müssen auf diese 
Ergebnisse reagieren und sich 
schützend vor unsere Kollegin
nen und Kollegen stellen. 

Gleichzeitig erwarten wir von 
dieser Landesregierung, nun
mehr alles dafür zu tun, die 
grundlegenden Verwaltungs
probleme dieses Landes zu 
 beseitigen und vor allem zu in
vestieren. Hierzu zählen nach 
unserer festen Überzeugung 
insbesondere eine deutlich ver
besserte technische Ausstat
tung, zeitgemäße Arbeits und 
Umfeldbedingungen und eine 
auf die Zukunft gerichtete Per
sonalperspektive“, so Zimbehl. 

 < Kurz notiert

Der dbb schleswig-holstein (dbb sh) begrüßt, dass das Land die 
Hürden für die Anerkennung eines Zusammenhangs zwischen 
Dienstausübung und Erkrankung in der Pandemie abgesenkt hat. 

Die COVID19Infektion muss nach der neuen Regelung im Dienst 
oder infolge eines intensiven Dienstkontaktes mit einer infektiösen 
Person stattgefunden haben. Die Intensität des Kontaktes bemisst 
sich dabei nach Dauer und örtlicher Nähe. Lässt sich kein intensiver 
Kontakt zu einer infektiösen Person feststellen, kann es im Einzel
fall auch ausreichen, wenn es im unmittelbaren Dienstumfeld der 
betroffenen Beamtin oder des betroffenen Beamten nachweislich 
eine größere Anzahl von infektiösen Personen gegeben hat.

Mit dem Erlass werde auf die gewerkschaftlichen Forderungen re
agiert. „Für uns ist auch von Bedeutung, dass die Dienstunfallfür
sorge nicht auf bestimmte Aufgabenbereiche beschränkt wird, 
sondern für alle Beamtinnen und Beamten gilt“, teilte der dbb sh 
am 19. Februar 2021 mit.

> Alexander Zimbehl,  
Vorsitzender des NBB

> Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender des VDR

> Joachim Maiß,  
Bundesvorsitzender des BvLB

dbb
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„Technik, Teamwork, frische Luft und konkrete
Zukunftsarbeit für die Region im Dialog mit den
Bürgern - ein toller Job!“

Weitere 150 Berufsprofile im Öffentlichen Dienst und Annette im

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Annette Ringlstetter
Vermessungstechnikerin
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Eine Kampagne des 


